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E i n l a d u n g 
 

 
 

Sitzung Nr. 64/2014 
UmweltA Nr. 5/2014 

 
 
An die Mitglieder  
des Umweltausschusses 
der Stadt Bornheim 

Bornheim, den 06.11.2014 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zur nächsten Sitzung des Umweltausschusses der Stadt Bornheim lade ich Sie herzlich 
ein.  
Die Sitzung findet am Dienstag, 11.11.2014, 18:00 Uhr, in der Aula der Europaschule 
Bornheim, Goethestraße 1, 53332 Bornheim, statt. 
Die Tagesordnung habe ich im Benehmen mit dem Bürgermeister wie folgt festgesetzt: 
 
TOP Inhalt Vorlage Nr. 

 Öffentliche Sitzung 
 

 

1 Bestellung eines Schriftführers/einer Schriftführerin  
2 Verpflichtung von Ausschussmitgliedern  
3 Einwohnerfragestunde  
4 Entgegennahme der Niederschrift über die Sitzung Nr. 45/2014 vom 

09.09.2014 
 

5 Tätigkeitsbericht der Wasserverbände 647/2014-SUA 
6 Beratung des Haushaltes 2015 / 2016 in den Fachausschüssen (Be-

reich UmweltA) 
515/2014-2 

7 Fällung einer Linde auf dem Friedhof in Waldorf 638/2014-SUA 
8 Lärmaktionsplan der Stadt Bornheim 639/2014-SUA 
9 Antrag der CDU-Fraktion vom 09.10.2014 betr. Umweltschutzpreis 622/2014-SUA 
10 Mitteilung betr. Erweiterung/ Errichtung von Mobilfunksendeanlagen im 

Stadtgebiet 
641/2014-SUA 

11 Mitteilungen mündlich und Beantwortung von Fragen aus vorherigen 
Sitzungen 

 

12 Anfrage der RM Krüger und Roitzheim vom 17.10.2014 betr. Benutzung 
von ehemaligen Eisenbahnschwellen 

645/2014-SUA 

13 Anfragen mündlich  
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Gezeichnet: Dr. Arnd Jürgen Kuhn beglaubigt:  

 (Vorsitzende/r)  (Verwaltungsfachwirtin) 
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Sitzung des Umweltausschusses der Stadt Bornheim am Dienstag, 09.09.2014, 18:00 Uhr, 
in der Aula der Europaschule Bornheim, Goethestraße 1, 53332 Bornheim 
 

 X Öffentliche Sitzung  Sitzung Nr. 45/2014 

  Nicht-öffentliche Sitzung  UmweltA Nr. 4/2014 
 
Anwesende 
Bürgermeister 
Henseler, Wolfgang Bürgermeister  

Vorsitzender 
Kuhn, Arnd Jürgen Dr. Bündnis90/Grüne  

Mitglieder 
Hochgartz, Markus Bündnis 90/Grüne-Fraktion  
Klein, Stefan FDP-Fraktion  
Kretschmer, Gabriele CDU-Fraktion  
Müller, Heinz UWG/Forum-Fraktion  
Peckart, Wolfgang DIE LINKE-Fraktion  
Strauff, Bernhard CDU-Fraktion  
Voigt, Philipp SPD-Fraktion  
Wirtz, Adelheid ABB-Fraktion  

stv. Mitglieder 
Geuer, Theo CDU-Fraktion  
Meiswinkel, Hermann Josef Dr. CDU-Fraktion  
Roitzheim, Frank SPD-Fraktion  
Velten, Konrad CDU-Fraktion  

Verwaltungsvertreter 
Paulus, Wolfgang Dr.  

Schriftführerin 
Altaner, Petra  

Nicht anwesend (entschuldigt) 
Großmann, Stefan CDU-Fraktion  
Helmes, Hildegard Therese CDU-Fraktion  
Marx, Bernd CDU-Fraktion  
Roitzheim, Silke SPD-Fraktion  
 
 
T a g e s o r d n u n g 
 

TOP Inhalt Vorlage Nr. 
 Öffentliche Sitzung 

 
 

1 Bestellung von Schriftführern / Schriftführerinnen für den Umweltaus-
schuss 

423/2014-1 

2 Verpflichtung von Ausschussmitgliedern  
3 Einwohnerfragestunde  
4 Entgegennahme der Niederschrift Nr. 31/2014 vom 13.05.2014  
5 Vorstellung des Life+ Förderprojektes "Villewälder" 545/2014-SUA 
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6 Sammlung von Elektrokleingeräten über Depotcontainer 408/2014-SUA 
7 Klimabeirat der Stadt Bornheim 446/2014-SUA 
8 Mitteilung betr. Blockheizkraftwerk Rathaus 457/2014-SUA 
9 Mitteilung betr. Maßnahmentabelle nach Hochwasserrisikomanage-

ment-Richtlinie 
441/2014-SUA 

10 Mitteilung betr. Erweiterung von Mobilfunkanlagen 444/2014-SUA 
11 Mitteilung betr. Abfallwirtschaftsplan des Landes NRW 445/2014-SUA 
12 Mitteilungen mündlich und Beantwortung von Fragen aus vorherigen 

Sitzungen 
 

13 Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 16.08.2014 betr. 
Stand Umsetzung Windpark Sechtem und Beteiligung von BürgerIn-
nen 

540/2014-SUA 

14 Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 16.08.2014 betr. 
Naturflächen auf Bornheimer Stadtgebiet 

541/2014-SUA 

15 Anfragen mündlich  
 
 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung (der gesamten Sitzung) 
 

AV Dr. Arnd Jürgen Kuhn eröffnet die Sitzung des Umweltausschusses der Stadt Bornheim, 
stellt fest, dass ordnungsgemäß eingeladen worden ist und dass der Umweltausschuss be-
schlussfähig ist. 
 
 
Die Tagesordnung der öffentlichen Sitzung wird in folgender Reihenfolge behandelt:  
TOP 1 – 15. 
 

 Öffentliche Sitzung 
 

 

1 Bestellung von Schriftführern / Schriftführerinnen für den Um-
weltausschuss 

423/2014-1 

Beschluss: 
Der Umweltausschuss bestellt Frau Petra Altaner und Frau Irmgard Mohr auf Widerruf zu 
Schriftführerinnen des Ausschusses. 
 
- Einstimmig -  
 

2 Verpflichtung von Ausschussmitgliedern  
Die neu gewählten sachkundigen Bürger Herr Theo Geuer, Herr Georg Horch, Herr Stefan 
Klein, Herr Dr. Hermann-Josef Meiswinkel, Herr Wolfgang Peckart und Herr Marcus G. Rey 
wurden durch den AV Herrn Dr. Kuhn eingeführt und in feierlicher Form zur gesetzmäßigen 
und gewissenhaften Wahrnehmung ihrer Aufgaben verpflichtet, indem sie durch Erheben 
von ihren Plätzen, während sich auch alle anderen Anwesenden von ihren Plätzen erheben, 
ihr Einverständnis mit folgender Formel bekunden: 
 
"Ich verpflichte mich, dass ich meine Aufgaben nach bestem Wissen und Können wahrneh-
men, das Grundgesetz, die Verfassung des Landes und die Gesetze beachten und meine 
Pflichten zum Wohle der Stadt erfüllen werde." 
 

3 Einwohnerfragestunde  
Die Einwohnerfragestunde entfällt, da keine Fragen vorliegen. 
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 4 Entgegennahme der Niederschrift Nr. 31/2014 vom 13.05.2014  

Der Umweltausschuss erhebt gegen den Inhalt der Niederschrift über die Sitzung Nr. 
31/2014 vom 13.05.2014 keine Einwände. 
 

5 Vorstellung des Life+ Förderprojektes "Villewälder" 545/2014-SUA 
Beschluss: 
Der Umweltausschuss nimmt zustimmend Kenntnis von dem Projekt des Regionalforstamtes 
und beauftragt den Bürgermeister, es inhaltlich/personell zu unterstützen. 
 
- Einstimmig -  
 

6 Sammlung von Elektrokleingeräten über Depotcontainer 408/2014-SUA 
Beschluss: 
Der Umweltausschuss stimmt dem Projekt der RSAG zu, die Erfassung von Elektrokleinge-
räten durch die Aufstellung von Containern zu vereinfachen und auszuweiten und beauftragt 
den Bürgermeister, die Umsetzung zu unterstützen. 
 
- Einstimmig -  
 

7 Klimabeirat der Stadt Bornheim 446/2014-SUA 
Beschluss: 
Der Umweltausschuss beschließt, in der Wahlperiode 2014/20 erneut einen Klimabeirat aus 
Vertretern von Politik und Verwaltung zu bilden und beauftragt den Bürgermeister, entspre-
chende Schritte einzuleiten. 
 
Abstimmungsergebnis 

12 Stimmen für den Beschluss (CDU, SPD, B90/Grüne, UWG, LINKE, ABB) 
1 Stimme gegen den Beschluss (FDP) 
   

 
8 Mitteilung betr. Blockheizkraftwerk Rathaus 457/2014-SUA 

- Kenntnis genommen -  
 
Zusatzfragen von 
AM Klein betr. Unwirtschaftlichkeit des BHKW 
Wie kommt es jetzt zu der Ansicht, dass das BHKW wirtschaftlich sei? 
Antwort: 
Es wurde mehrfach in der Vergangenheit darüber berichtet, dass das BHKW wirtschaftlich 
ist. Die Frage der Wirtschaftlichkeit wurde durch ein Fachbüro untersucht. Bei BHKW mit 
deutlich größerer Leistung, wie zwischenzeitlich angeregt, wäre diese nicht wirtschaftlich 
gewesen. 
 
AM Wirtz 
Ist das BHKW Eigentum der Stadt oder ist es gemietet bei den Gaswerken? 
Antwort: 
Es ist Eigentum der Stadt. 
 
AM Dr. Meiswinkel 
Wird das Warmwasserangebot im Sommer genutzt? 
Antwort: 
Nein. 
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9 Mitteilung betr. Maßnahmentabelle nach Hochwasserrisikoma-

nagement-Richtlinie 
441/2014-SUA 

- Kenntnis genommen -  
 
Zusatzfragen von 
AV Dr. Kuhn  
Wenn die Kläranlagen Bornheim und Hersel überflutet wären, müssten sie abgeschaltet 
werden. Was passiert dann? 
Antwort: 
Die Kläranlagen in Bornheim und in Hersel werden im Hochwasserfall voraussichtlich ihren 
Betrieb einstellen müssen, da sie dann nicht mehr funktionieren. Insofern ist der Erftverband 
aufgerufen sich Gedanken zu machen, in welchem Umfang er sich vor diesen Hochwasser-
ereignissen schützen wird. 
 
AM Velten betr. Seite 1, Wohnbauflächen Widdig 
Wo genau kann in Widdig aufsteigendes Grundwasser auftreten? 
Antwort: 
Bei den 93er und 95er Hochwassern mussten in der St. Georg Str. durch aufsteigendes 
Grundwasser vollgelaufene Keller leergepumpt werden. Auch der Widdiger Sportplatz stand 
unter Wasser. 
 
AM Geuer betr. Kolberger Str. Auffangbecken 
Wie ist der Sachstand der Planungen? 
Antwort: 
Die Planungen für das  Auffangbecken durch das Abwasserwerk laufen weiter (siehe auch 
Sitzungen des VR SBB). 
 

10 Mitteilung betr. Erweiterung von Mobilfunkanlagen 444/2014-SUA 
- Kenntnis genommen -  
 
Zusatzfragen von 
AM Kretschmer betr. Erweiterung Siefenfeldchen, sensibler Bereich, Mobilfunkleitlinie wider-
sprüchlich 
1. Wie ist das zu verstehen? 
Antwort: 
Die Mobilfunkleitlinie sagt auf der einen Seite möglichst gemeinsame Standorte einzurichten 
(Anlagen bündeln; am Standort Siefenfeldchen sind seit Jahren einige Anlagen vorhanden) 
und zum anderen gibt es sensible Bereiche, auf denen Erweiterungen nicht erfolgen sollten, 
hierzu gehören Altenwohnanlagen, und insofern ist dies ein Widerspruch. 
2. Wo stehen die genau? Steht eine auf dem Beethovenstift? 
Antwort: 
Ja, alle stehen auf dem Beethovenstift. 
3. Dürfen die Sendeanlagen auf sensiblen Bereichen nicht erweitert werden? 
Antwort: 
Es wurde den Mobilfunkbetreibern mitgeteilt, dass die Erweiterung der Anlage den Mobil-
funkleitlinien widerspräche und sie wollen das berücksichtigen, sind aber nicht verpflichtet 
dies zu tun. Es ist eine freiwillige Vereinbarung. 
Es wurde gebeten, Planungsalternativen zu prüfen. Dies wurde zugesagt. 
 
AV Dr. Kuhn 
Ist mittlerweile eine Antwort eingegangen? 
Antwort: 
Nein. 
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AM Geuer betr. Standort Silo Wirtz in Sechtem 
Benötigt dieser die Zustimmung des Rates? 
Antwort: 
Die Zustimmung des Rates braucht er nicht. Für jedes Bauvorhaben gilt aber das planungs- 
und bauordnungsrechtliche Verfahren. 
 
AM Kretschmer 
Gibt es eine Information über die Entscheidung der Mobilfunkanbieter im UmwA? 
Antwort: 
Ja. 
 

11 Mitteilung betr. Abfallwirtschaftsplan des Landes NRW 445/2014-SUA 
- Kenntnis genommen -  
 
Zusatzfrage von  
AM Dr. Meiswinkel betr. letzte Seite 
Wie ist die Systematik, wie Bioabfälle weiter verarbeitet werden sollen? 
Antwort: 
Der Kreis möchte vermeiden, dass priorisiert wird. Er will vermeiden, dass getätigte Investiti-
onen plötzlich unrentabel sind, weil das Land sich neue ökologische Behandlungsmethoden 
für Bioabfälle ausdenkt. 
Der Mix soll erhalten bleiben. 
 

12 Mitteilungen mündlich und Beantwortung von Fragen aus vorhe-
rigen Sitzungen 

 

Beantwortung von Anfragen aus vorherigen Sitzungen 
Keine. 
 
Mündliche Mitteilung  
von Herrn Dr. Paulus betr. Schülerspezialverkehr 
Durch die Neuausschreibung des Schülerspezialverkehrs im Sommer konnte erreicht wer-
den, dass der Schülerspezialverkehr künftig mit Bussen betrieben wird, welche die EURO 5 
Norm erfüllen. 
 
- Kenntnis genommen -  
 

13 Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 16.08.2014 betr. 
Stand Umsetzung Windpark Sechtem und Beteiligung von Bürge-
rInnen 

540/2014-SUA 

- Kenntnis genommen -  
 
Zusatzfragen von 
AM Geuer betr. Ausbau der Wirtschaftswege, Wirtschaftswege in Sechtem miserabler Zu-
stand 
1. Wie handhabt das die Stadt? 
Antwort: 
Die Wirtschaftswege werden im erforderlichen Umfang ausgebaut (geschotterte Ausfüh-
rung). 
Die vorhandene Asphaltierung wird in erforderlichem Umfang ausgebessert. Wenn während 
der Bauausführung Schäden auftreten, müssend diese wieder beseitigt werden. 
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2. Sind die endgültigen Standorte der Windenergieanlagen bestimmt? 
Antwort: 
Die Standorte haben sich nur um wenige Meter verschoben. 
Eine aktualisierte Standortkarte wird der Niederschrift beigefügt. 
 
AM Velten  
Kann den Bürgern eine Risikoeinschätzung für die finanzielle Beteiligung an den Bürger-
windanlagen an die Hand gegeben werden? 
Antwort: 
Der Stadtbetrieb hat sich vom Verband der Genossenschaften beraten lassen. Die Stadt hat 
ihren Berater BBHC mit eingebunden, die auch die Risikosituation mit berücksichtigt. Dies 
wird in die Bürgerinformation mit einfließen. 
 
AM Geuer betr. Unterschied in der Ergiebigkeit der einzelnen Windräder im Park. 
Wie bestimmt die Stadt die Räder, die Bürgerwindräder werden sollen? 
 
Antwort: 
Wie genau das ermittelt wird, sind Fragen, die im weiteren Verfahren von der BBHC mit 
ENERCON  geklärt werden. 
 
AV Dr. Kuhn 
Ziehen wir die Möglichkeit in Betracht, wenn eine sehr hohe Nachfrage der Bürger über eine 
Finanzierung von 2 Anlagen hinaus besteht, an ENERCON heranzutragen, noch weitere 
Anlagen finanzieren zu wollen? 
Antwort: 
Man ist froh, wenn man 1-2 Windräder finanziert bekommt. Man geht davon aus, dass die 
Firma  ENERCON diesbezüglich aber auch gesprächsbereit wäre. 
 

14 Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 16.08.2014 betr. 
Naturflächen auf Bornheimer Stadtgebiet 

541/2014-SUA 

- Kenntnis genommen -  
 

15 Anfragen mündlich  
AV Dr. Kuhn 
1. Wann findet die nächste Umweltsäuberungsaktion statt? 
Antwort: 
Im Frühjahr 2015. 
2. Kann der Termin nochmals überdacht werden? 
Antwort: 
Die Bedenken werden berücksichtigt. 
Wenn es Gruppen geben sollte, die Lust haben im Herbst Müll zu sammeln, werden diese 
seitens der Stadt unterstützt. 
 
 
 
Ende der Sitzung: 20:04 Uhr 
 
 
 
 
gez. Dr. Arnd Jürgen Kuhn  gez. Petra Altaner 
Vorsitz  Schriftführung 
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Anlage zu TOP 5 
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Anlage zu TOP 13 
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TOP 
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Umweltausschuss 11.11.2014 
 
  öffentlich  Vorlage Nr. 647/2014-SUA 

    Stand 21.10.2014 
 
Betreff Tätigkeitsbericht der Wasserverbände 
 
Beschlussentwurf 
 
Der Umweltausschuss nimmt den Bericht über die Tätigkeiten der Wasserverbände zur 
Kenntnis. 
 
Sachverhalt 
 
Nach Landeswassergesetz sind die Kommunen für die Unterhaltung „sonstiger fließender 
Gewässer“ zuständig. Die Unterhaltungspflicht kann nach Wasserverbandsgesetz auf Was-
serverbände ganz oder teilweise übertragen werden. Im Bereich der Stadt Bornheim gibt es 
derzeit drei Zuständigkeiten bzgl. der Gewässerunterhaltung. 

• Der Wasserverband Dickopsbach unterhält den Dickopsbach einschließlich aller zu-
fließenden Gewässer mit Ausnahme der Villeseen und derer Abläufe im Gebiet der 
Stadt Brühl. 

• Der Wasserverband Südliches Vorgebirge unterhält den Alfterer-Bornheimer Bach 
ohne Zuflüsse 

• Die Stadt Bornheim unterhält alle dem Alfterer-Bornheimer Bach zufließenden Ge-
wässer. 

 
Über die weitere rechtliche Konstruktion der Wasserverbände, vorhandene Verbandsanlagen  
und deren aktuellen Pläne und Maßnahmen wird in der Sitzung mündlich berichtet. 

Ö  5
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Umweltausschuss 11.11.2014 
 
  öffentlich  Vorlage Nr. 515/2014-2 

    Stand 12.08.2014 
 
Betreff 
 

Beratung des Haushaltes 2015 / 2016 in den Fachausschüssen (Bereich 
UmweltA) 

 
Beschlussentwurf 
 
Der Umweltausschuss nimmt den Entwurf des Haushaltes 2015 / 2016 zu den Produktberei-
chen und Produktgruppen seines Zuständigkeitsbereiches zur Kenntnis und empfiehlt dem 
Haupt- und Finanzausschuss hierzu keine / folgende Änderungen: 
 
Sachverhalt 
 
Der Rat hat in seiner Sitzung am 11.09.2014 den Entwurf der Haushaltssatzung 2015 / 2016  
mit allen Anlagen zur weiteren Beratung an den Haupt- und Finanzausschuss sowie die 
Fachausschüsse verwiesen. 
Die Beratung des Haushaltes im Haupt- und Finanzausschuss ist am 25.11.2014 vorgese-
hen. 
 
Der Umweltausschuss ist bei folgenden Produktbereichen / Produktgruppen zuständig: 
 
1.11 Produktbereich Ver- und Entsorgung 
 Nr. Produkt-Gruppe 
 1.11.05 Abfallwirtschaft (Seiten 318 bis 321 des Haushaltsplanentwurfs) 
 
1.13 Produktbereich Natur und Landschaftspflege 
 Nr. Produkt-Gruppe 
 1.13.01 Öffentliches Grün (Seiten 383 bis 386 des Haushaltsplanentwurfs) 
 1.13.02 Natur und Landschaft (Seiten 387 bis 392 des Haushaltsplanentwurfs) 
 1.13.03 Öffentliche Gewässer (Seiten 393 bis 397 des  Haushaltsplanentwurfs) 
 
1.14 Produktbereich Umweltschutz 
 Nr. Produkt-Gruppe 
 1.14.01 Umweltschutz und lokale Agenda (Seiten 404 bis 408 des Haushaltsplan-

entwurfs) 
 
Die zur Haushaltsberatung erforderlichen Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der entspre-
chenden Produktgruppen sowie das Haushaltssicherungskonzept mit der Darstellung der 
Haushaltskonsolidierung bis zum Jahre 2024 liegen den Ratsmitgliedern vor. Für alle ande-
ren Ausschussmitglieder sind die Unterlagen beigefügt. 
 
Finanzielle Auswirkungen 
Ergeben sich aus den zum Haushaltsplanentwurf 2015 / 2016 vorgelegten Unterlagen. 

Ö  6
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1. Ergänzungsvorlage zur Vorlage Nr. 515/2014-2, TOP 6, UmwA 11.11.2014 

Beschlussentwurf 
Der Umweltausschuss nimmt die Anfragen und den Antrag der Fraktionen zum 
Haushaltsentwurf 2015 / 2016 und die Stellungnahmen des Bürgermeisters hierzu zur 
Kenntnis. 
 
Sachverhalt 
Dem Bürgermeister liegen seitens der Fraktionen Anfragen und Anträge zum 
Haushaltsentwurf 2015 / 2016 vor. Die den Umweltausschuss betreffenden Anfragen und 
Anträge sowie die Stellungnahmen des Bürgermeisters hierzu sind nachstehend dargestellt: 

Nr. Art PG Seite 
HH 

Gremium Fraktion Erläuterungen 

19 

Anfrage 

1.13.01 Ö
ffentliches G

rün 

383 UmwA UWG / 
Forum 

Anfrage/Antrag:  
Gibt es ein Kataster für öffentliche 
Grünflächen, die von der Stadt gepflegt 
werden? Welche Kosten werden für die 
Unterhaltung aufgewendet? 
Antwort der Verwaltung:  
Ja. Es gibt ein Grünflächenkataster, 
das im Geo-Informations-System 
installiert ist.  
Die Unterhaltung öffentlicher 
Grünflächen obliegt dem Stadtbetrieb  
Bornheim (SBB). Für Unterhaltungs-
maßnahmen in den Bereichen 
Grünflächen, Sportflächen und 
Kinderspielplätze werden die primären 
Aufwendungen in der Produktgruppe 
1.01.14 Liegenschaftsverwaltung 
geplant. Über die interne 
Leistungsverrechnung werden 
Aufwendungen in Höhe von rd. 
126.000 Euro der Produktgruppe 
1.13.01 Öffentliches Grün zugeordnet.  
Auf die Produktbeschreibung zur 
Produktgruppe 1.01.14 
Liegenschaftsverwaltung zu Zielen und 
Kennzahlen (Seite 78/444 des 
Haushaltsplanentwurfes 2015 / 2016 
wird hingewiesen. 

20 

Anfrage 

1.13.02 N
atur und Landschaft 

391 UmwA UWG / 
Forum 

Anfrage/Antrag: 5000010 
Ersatzmaßnahmen nach dem BNSG 
Können aus dem Zweckgebundenen 
Sonderposten aus Kompensations-
zahlungen/Ökokonto Mittel 
bereitgestellt werden, um Ersatz-
pflanzungen von Bäumen und 
Straßenbegleitgrün vorzunehmen? 
Antwort der Verwaltung:   Nein, der 
Ersatz vorhandenen Grüns ist keine 
ökologische Aufwertung und daher 
keine Kompensationsmaßnahme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Ö  6
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Antrag 

1.13.01 Ö
ffentliches G

rün 

385 UmwA SPD Anfrage/Antrag: Erhöhung des 
Ansatzes um 70.000 €. Dem 
Stadtbetrieb soll damit ermöglicht 
werden, mehr zu tun, auf dem Weg zu 
einer ausreichenden Grünpflege. 
Antwort der Verwaltung: Der Ansatz 
in Höhe von 42.383 Euro in der 
Produktgruppe 1.13.01 Öffentliches 
Grün stellt im Wesentlichen den 
Ausgleich für den Erholungswert der 
Grünanlagen auf Friedhöfen dar. Die 
Unterhaltungsaufwendungen für die 
öffentlichen Grünflächen sind primär in 
den Ansätzen der Produktgruppe 
1.01.15 "Gebäudewirtschaft" 
berücksichtigt. Durch die Bereitstellung 
dieser Mittel wird eine Standardpflege 
bei den öffentlichen Grünflächen 
sichergestellt.  Eine dauerhafte 
Erhöhung der Ansätze führt bei 
fehlender Kompensation an anderer 
Stelle zu einer Erhöhung des 
städtischen Fehlbedarfs, der in der 
Fortschreibung des 
Haushaltssicherungskonzeptes durch 
Konsolidierungsmaßnahmen 
spätestens in 2021 behoben werden 
muss. 
Beschlussentwurf Ausschuss: Der 
Ausschuss nimmt Kenntnis von den 
Ausführungen des Bürgermeisters. 

20 

Anfrage 

1.14.01 U
m

w
eltschutz 

407 UmwA SPD Anfrage/Antrag: Wie stellt sich der 
Sachstand bzw. die Notwendigkeit bei 
den Punkten Erstellung von 
Lärmminderungsplänen, 
Gerichtskosten Quarzkiesabbau und 
Altlastenüberwachung dar? 
Antwort der Verwaltung:  
-Lärmaktionsplanung der zweiten Stufe 
ist abgeschlossen, daher Ansatz in 
2015/16 = 0 (Maßnahmen wären 
freiwillige Leistungen). 
-Gerichtskosten Quarz werden derzeit 
nicht mehr veranschlagt. 
-Altlastenüberwachung: 3.000 €/a für 
Überwachung städtische Altlasten, 
5.000 €/a für Erstbewertung von 
städtischen Altlasten (z.B. 
Baulandmobilisierung städt. 
Grundstücke) 
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2. Ergänzungsvorlage zur Vorlage Nr. 515/2014-2, TOP 6 

Beschlussentwurf 
Der Umweltausschuss nimmt die Anfragen der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zum Haus-
haltsentwurf 2015 / 2016 und die Stellungnahmen des Bürgermeisters hierzu zur Kenntnis. 
 
Sachverhalt 
Dem Bürgermeister liegen seitens der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Anfragen zum Haus-
haltsentwurf 2015 / 2016 vor. Die den Umweltausschuss betreffenden Anfragen sowie die 
Stellungnahmen des Bürgermeisters hierzu sind nachstehend dargestellt: 

 

Nr. Art PG Seite 
HH 

Gremium Fraktion Erläuterungen 

26 

An
fra

ge
 

1.
13

.0
2 

N
at

ur
 u

nd
 L

an
ds

ch
af

t 388 UmwA Bündnis 
90 / Die 
Grünen 

Anfrage/Antrag: Zeile 5: Wie kommt es 
zum Ansatz der Einnahmen aus Holzver-
kauf für 2014 und 2015 von 25.500 und 
zu einer Reduktion des Ansatzes um 
5000 für 2016 und nachfolgend? 
Antwort der Verwaltung: In den letzten 
drei Jahren war der Holzeinschlag wegen 
Borkenkäferbefall überdurchschnittlich 
hoch. Dieser Einschlag wird auch noch in 
2014 und 2015 erwartet. Danach sind die 
städtischen Fichtenflächen durchforstet 
und es wird erwartet, dass der Holzein-
schlag entsprechend zurückgeht. 

28 

An
fra

ge
 

1.
14

.0
1 

/ 1
.0

5.
02

 / 
1.

06
.0

2 

40
7 

/ 2
22

 / 
24

9 UmwA Bündnis 
90 / Die 
Grünen 

Anfrage/Antrag: Wo tauchen die Auf-
wendungen für Klimabeirat (4.000 €), 
Integrationsrat (5.000 €), Jugendparla-
ment und ähnliche Gremien auf. Wie 
erfolgt die Zuordnung und die Fortschrei-
bung?  
Antwort der Verwaltung: Die Aufwen-
dungen für Klimabeirat in Höhe von 
4.000 € sind bei der Produktgruppe 
1.14.01 Umweltschutz und lokale Agen-
da in der Kontengruppe "Sonstige or-
dentliche Aufwendungen ab 2015 ff. ver-
anschlagt.  
Die Aufwendungen für den Integrations-
rat in Höhe von 5.000 € sind in der Pro-
duktgruppe 1.05.02 Soziale Einrichtun-
gen und Leistungen in der Kontengruppe 
"Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-
tungen" ab 2015 ff. geplant.  
Die Aufwendungen für das Jugendpar-
lament sind bei der Produktgruppe 
1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit bei der 
Kontengruppe "Transferaufwendungen" 
für die Jahre 2015 und 2016 eingeplant.  
Die Erläuterungen des Haushaltsplan-
entwurfes 2015 / 2016 zu den genannten 
Produktgruppen und Aufwendungen 

Ö  6
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werden diesbezüglich angepasst. 

29 

An
fra

ge
 

1.
14

.0
1 

U
m

w
el

ts
ch

ut
z 406 UmwA Bündnis 

90 / Die 
Grünen 

Anfrage/Antrag: Zeile 13  
Was verbirgt sich hinter den 4.000 €  
(Erläuterung Seite 407) „Erwerb von ge-
ringwertigen Vermögensgegenständen“ ? 
Zeile 16 
Warum werden 2.000 € Gerichtskosten 
für einen möglichen „Rechtsstreit Quarz-
kiesabbau“ für 2015 und nachfolgend 
eingeplant? 
Antwort der Verwaltung: Für Sachmittel 
zwecks Errichtung von Naturerlebnispfa-
den im Schulwald und Klinkenbergsweg 
sind 4.000 € geplant (Beschluss des 
UmwA vom 25.03.14, siehe Vorlage Nr. 
59/2014-SUA). Gerichtskosten für einen 
möglichen Rechtsstreit Quarzkiesabbau 
sind nicht veranschlagt, da nicht von 
Rechtsstreitigkeiten zum Quarzkiesab-
bau auszugehen ist. Die angesetzten 
4.000 € sind Gutachter- und Beratungs-
kosten zur Umsetzung des Aktionsplanes 
Klimaschutz. Die Erläuterungen auf Seite 
407 des Haushaltsplanentwurfes 2015 / 
2016 werden entsprechend somit korri-
giert.  
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3. Ergänzungsvorlage zur Vorlage Nr. 515/2014-2, TOP 6 

Beschlussentwurf 
Der Umweltausschuss nimmt die nachstehenden verwaltungsseitigen Änderungen der   Haushaltsansätze des Haushaltsplanentwurfes 2015 / 
2016 zur Kenntnis und empfiehlt dem Hauptausschuss folgenden Beschlussentwurf:  
  
Beschlussentwurf Hauptausschuss 
Der Hauptausschuss beschließt, die Haushaltsansätze des Haushaltsplanentwurfes 2015 / 2016 wie folgt zu ändern:  

 

Veränderungsnachweis Verwaltung Stand: 05.11.2014
Erträge und Mehrerträge: negativ (minus)
Aufwendungen und Mehraufwendungen: positiv

Erträge und Aufwendungen SachkontoBezeichnung D2 2015 D3 2015 ABW. 2015 D2 2016 D3 2016 ABW. 2016 D2 2017 D3 2017 ABW. 2017 D2 2018 D3 2018 ABW. 2018 D2 2019 D3 2019 ABW. 2019
11105  Abfallwirtschaft S.320

konsumtiv
(13) Sach- und Dienstleistungen 529905 SBB Stadtpauschale 181.348 168.350 12.998- 184.105 168.350 15.755- 184.105 168.350 15.755- 184.105 168.350 15.755- 184.105 168.350 15.755-

11303  Öffentliche Gewässer 
S.395 ff.

konsumtiv

(13) Sach- und Dienstleistungen 523100
Unterhaltung der 
Grundstücke und Gebäu 65.000 105.000 40.000 30.000 30.000  30.000 30.000  30.000 30.000  30.000 30.000  

investiv
(25) Auszahlungen für 
Baumaßnahmen 783120

Abwicklung von 
Baumaßnahmen-Tiefbau  350.000 350.000             

SBB Pauschale Korrektur.  Die Stundensätze des SBB für wilden Müll und Entleerung von Straßenpapierkörben haben sich nicht erhöht.

Unterhaltungsmaßnahmen für das Hochwasserrückhaltebecken Umbachweg. Dabei handelt es sich um die Entfernung von Bäumen und Sträuchern, geotechnischen 
Nachweisen, Umbau der Zaunanlage und Umbau des Auslassbauwerkes. Bei den in Haushaltsplanentwurf aufgeführten Aufwendungen in Höhe von 35.000 € handelt 
es ich um ein weiteres Hochwasserückhaltebecken.

5.000356.300 Erneuerung Bachkanal Oberdorfer Weg. Die Erneuerung ist zwingend erforderlich aufgrund des defekten Bachkanals.  

Ö  6
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TOP 

 
 

  Seite 1 von 2 

Umweltausschuss 11.11.2014 
 
  öffentlich  Vorlage Nr. 638/2014-SUA 

    Stand 14.10.2014 
 
Betreff Fällung einer Linde auf dem Friedhof in Waldorf 
 
Beschlussentwurf 
 
Der Umweltausschuss nimmt die Ausführungen des Bürgermeisters zustimmend zur Kennt-
nis. 
 
Sachverhalt 
 
Der Friedhof von Waldorf ist die einzige innerörtliche Grünfläche, die nicht unter Bauvorbe-
halt steht. Entsprechend schwer wiegt ein Eingriff in den älteren bedeutenden Baumbestand.  
Da Bäume –vor allem ältere- nicht nur dem Natur- und Klimaschutz dienen, sondern gerade 
auf Friedhöfen ein Symbol für Ruhe, Frieden und Dauerhaftigkeit darstellen, sollten Fällun-
gen grundsätzlich nur bei einer Gefährdung der Verkehrssicherheit in Betracht gezogen wer-
den.  
 
Im vorliegenden Fall wird die Beseitigung einer ca. 50-60 Jahre alten gesunden Linde be-
gehrt, da diese Schäden an der Grabeinfassung hervorgerufen hat und bei einer Weiterbele-
gung der Grabstätte die Standsicherheit des Baumes voraussichtlich nicht mehr gewährleis-
tet werden kann. 
 
Beim Blick auf die beigefügten Fotos wird schnell deutlich, dass hier der Baum durch Wur-
zelwachstum in Richtung der Grabstätte bereits deutliche Schäden hervorgerufen hat. Bei 
einer Öffnung des Grabes zwecks weiterer Belegung müssten dort wahrscheinlich Wurzeln 
entfernt werden, wodurch die Standsicherheit des Baumes gefährdet wäre. Die Grabstelle ist 
sein 1956 Familiengrab, das Nutzungsrecht läuft aktuell noch bis 08/2024. 
 
Der Stadtbetrieb wird unter Hinzuziehung eines Sachverständigen nochmals prüfen, ob die 
Funktionsfähigkeit der Grabstätte unter Erhalt des Baumes ermöglicht werden kann. Ist dies 
nicht der Fall, müsste der Baum gefällt werden. 
 
Der Stadtbetrieb wird an anderer Stelle auf dem Friedhof eine Ersatzpflanzung vornehmen. 
 

Ö  7
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638/2014-SUA  Seite 2 von 2 
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TOP 

 
 

  Seite 1 von 2 

Umweltausschuss 11.11.2014 
Ausschuss für Stadtentwicklung 12.11.2014 
Rat 04.12.2014 
 
  öffentlich  Vorlage Nr. 639/2014-SUA 

    Stand 14.10.2014 
 
Betreff Lärmaktionsplan der Stadt Bornheim 
 
Beschlussentwurf Umweltausschuss: 
 
Der Umweltausschuss empfiehlt dem Rat, 
(s. Beschlussentwurf Rat) 
 
Beschlussentwurf Ausschuss für Stadtentwicklung: 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung empfiehlt dem Rat, 
(s. Beschlussentwurf Rat) 
 
Beschlussentwurf Rat 
 
Der Rat beschließt  
 

• den gem. § 47 d BImschG aufgestellten Lärmaktionsplan, 
• einschließlich der Anregungen der Baulastträger und der hierzu ergangenen Stel-

lungnahmen des Bürgermeisters und 
• der im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung eingegangenen Anregungen und der 

hierzu ergangenen Stellungnahmen des Bürgermeister. 
 
Sachverhalt 
 
Auf die Vorlage 132/2014-SUA zu den Sitzungen des Umweltausschuss am 25.03. und des 
Ausschusses für Verkehr, Planung und Liegenschaften am 26.03.2014 wird Bezug genom-
men. In der Vorlage sind die Hintergründe der Lärmaktionsplanung und der beschlossene 
Entwurf des Lärmaktionsplans umfassend dargestellt. In den Sitzungen wurde der Entwurf 
des Lärmaktionsplans und Folgendes beschlossen, 
 

• den Lärmaktionsplan den betroffenen Baulastträgern zur Abstimmung vorzulegen,  
• den Lärmaktionsplan über Internet und Amtsblatt zu veröffentlichen und für die Dauer 

eines Monats Anregungen aus der Bürgerschaft entgegen zu nehmen, 
• den ggf. überarbeiteten Lärmaktionsplan den Ausschüssen und dem Rat zur ab-

schließenden Beschlussfassung vorzulegen.  
 
Zwischenzeitlich wurden die Stellungnahmen der betroffenen Baulastträger eingeholt und die 
Öffentlichkeitsbeteiligung in der Zeit vom 01.08. bis 30.09.2014 durchgeführt. Der Lärmakti-
onsplan (nicht abgedruckt) einschließlich der Anregungen der Baulastträger und der im 
Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung eingegangenen Anregungen sowie die Stellungnah-
men des Bürgermeisters hierzu sind beigefügt (Anlagen).  
 

Ö  8

24/118



639/2014-SUA  Seite 2 von 2 
 

Zur Rechtswirkung des Lärmaktionsplans wird auf  Punkt 11 des Einführungserlasses zur 
Lärmaktionsplanung hingewiesen: 
 

 
Der Lärmaktionsplan ist demnach behördenverbindlich, d.h. bei allen Planungen und Maß-
nahmen der betroffenen Behörden zu beachten. Dies gilt entsprechend auch für die Baulast-
träger (Straße, Schiene), die den Lärmaktionsplan bei ihren Projekten zu berücksichtigen 
haben. Die Stellungnahmen der Baulastträger befassen sich im Wesentlichen mit den ein-
schränkenden gesetzlichen und finanziellen Rahmenbedingungen eigener Lärmschutzmaß-
nahmen. Empfehlungen an die Stadt Bornheim erfolgen, bis auf die Bitte um politische und 
ergänzende freiwillige finanzielle Unterstützung der Lärmschutzprojekte, nicht. 
 
Ein Rechtsanspruch Dritter zur Durchsetzung von Maßnahmen aus dem Lärmaktionsplan ist 
nicht gegeben. 
 
Der Bürgermeister empfiehlt, den Lärmaktionsplan einschließlich der eingegangenen Anre-
gungen und der Stellungnahmen hierzu wie vorgelegt zu beschließen. 
 
Anlagen zum Sachverhalt 
Lärmaktionsplan (nicht abgedruckt) 
Baulastträger-Anregung und Stellungnahmen 
Straßenverkehrsbehörde-Anregung und Stellungnahme 
Bürger-Anregung und Stellungnahmen 
Stellungnahme-Straßen-NRW 
Stellungnahme DB 
Stellungnahme HGK 
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1 Einleitung 

Die 2002 in Kraft getretene EG-Umgebungslärmrichtlinie1 wurde 2005 mit dem Ge-
setz zur Umsetzung der EG-Richtlinie über die Bewertung und Bekämpfung von Um-
gebungslärm2 und 2006 mit der Verordnung über die Lärmkartierung3 in nationales 
Recht umgesetzt. Das Bundes-Immissionsschutzgesetz (§ 47) wurde entsprechend 
angepasst.  
 
In einer ersten Stufe (bis 18.07.2008) waren alle Hauptverkehrsstraßen mit einem 
Verkehrsaufkommen von mehr als sechs Millionen Kraftfahrzeugen pro Jahr (DTV 
16.400 Kfz/24 h), Haupteisenbahnstrecken mit einem Verkehrsaufkommen von 
60.000 Zügen pro Jahr und für Großflughäfen zu untersuchen.  
 
Nunmehr ist in der zweiten Stufe (bis 18.07.2013) ein Lärmaktionsplan für alle 
Hauptverkehrsstraßen mit einem Verkehrsaufkommen von mehr als drei Millionen 
Kraftfahrzeugen pro Jahr (DTV 8.200 Kfz/24 h), Haupteisenbahnstrecken mit einem 
Verkehrsaufkommen von 30.000 Zügen pro Jahr und für Großflughäfen einen Lärm-
aktionsplan aufzustellen. Großflughäfen stellen derzeit in Bornheim keine Hauptlärm-
quellen dar. Das Land NRW hat einen Runderlass4 zur einheitlichen Auslegung und 
Durchführung der Lärmaktionsplanung herausgegeben.  
 
Auf der Grundlage von Lärmkarten, die gemäß § 47 c BImSchG erstellt werden, sol-
len mit dem Lärmaktionsplan Lärmprobleme und Lärmauswirkungen geregelt wer-
den. Lärmprobleme im Sinne des § 47 d Abs. 1 BImSchG liegen auf jeden Fall vor, 
wenn an Wohnungen, Schulen, Krankenhäusern oder anderen schutzwürdigen Ge-
bäuden ein LDEN

5 von 70 dB(A) oder ein LNight
6 von 60 dB(A) erreicht oder überschrit-

ten wird. Das Stadtgebiet Bornheim liegt damit im relevanten Einwirkungsbereich der 
Autobahn A 555 und der Landstraßen L 118, L 182, L 183, L 192, L 281 und L 300, 
sowie der nicht klassifizierten Verlauf der Königsstraße/Bonner Straße (Ortslage 
Bornheim) die ein entsprechendes Verkehrsaufkommen von über 3 Mio. Kfz/a auf-
weisen. Weiterhin führen die Haupteisenbahnstrecke Köln - Bonn sowie die Stadt-
bahnlinien 16 und 18 mit jeweils mehr als 30.000 Zügen/a durch das Stadtgebiet. 
 
                                            
1
  Richtlinie 2002/49/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Juni 2002 über die 

Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm 
2
  Gesetz zur Umsetzung der EG-Richtinie über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm 

vom 24. Juni 2005 
3
  Vierunddreißigste Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes (Verord-

nung über die Lärmkartierung - 34. BImSchV) vom 6 März 2006 
4
  Lärmaktionsplanung, RdErl. d. Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Ver-

braucherschutz - V -5 - 8820.4.1 v. 7.2.2008 
5
  Lärmindex LDEN  ist der Tag-Abend-Nacht-Pegel (day/evening/night) im Jahresmittel über 24 h 

6
  Lärmindex LNight beschreibt den Umgebungslärm im Jahresmittel zur Nachtzeit (22 Uhr - 6 Uhr) 
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Der vorliegende Lärmaktionsplan orientiert sich am Musteraktionsplan des Landes 
NRW, der die Mindestanforderungen gemäß Anhang V der EG-Umgebungslärmricht-
linie erfüllt. 
 

2 Beschreibung der Umgebung und der zu berücksichtigenden 
Lärmquellen 

Die Stadt Bornheim liegt im linksrheinischen Teil des Rhein-Sieg-Kreises und grenzt 
an die Bundesstadt Bonn im Süden, die Gemeinden Alfter und Swisttal im Süd-
Westen, die Gemeinde Weilerswist im Westen, die Städte Brühl und Wesseling im 
Norden, sowie am Rhein an die Stadt Niederkassel im Osten. Sie hat rund 47.000 
Einwohner und umfasst eine Fläche von ca. 83 km².  
 
In den folgenden Tabellen sind die Hauptlärmquellen, die in der Stadt Bornheim ein-
wirken aufgeführt7.  
 
Haupt-Straßenverkehr 

Name Kfz/a Lage 

A 555 17,609 Mio östliches Stadtgebiet zwischen den Stadt-
grenzen Bonn und Wesseling 

L 118 5,998 Mio östliches Stadtgebiet zwischen Roisdorf und 
Hersel 

L 182 4,066 Mio südliches Stadtgebiet zwischen Brenig und 
der Stadtgrenze zu Swisttal 

L 183 4,331 Mio in Roisdorf ab Stadtgrenze zu Alfter sowie 
zw. Bornheim und Stadtgrenze zu Brühl 

L 192 
 

4,197 Mio nördliches Stadtgebiet zwischen Bornheim 
und der Stadtgrenze zu Wesseling 

L 281 
 

3,382 Mio nordöstlich Ortslage Bornheim zwischen 
Roisdorf und L 192 

L 300 
 

4,223 Mio östliches Stadtgebiet zwischen den Stadt-
grenzen Bonn und Wesseling 

Königsstr./Bonner Str. 
 

4,161 bis  
5,365 Mio 

Ortslage Bornheim zwischen den Abschnit-
ten der L 183 

Die A 553 an der Stadtgrenze zu Brühl und der nördliche Ast der L 300 zwischen 
L118 und Stadtgrenze Wesseling werden mangels Betroffenheit in der 2. Stufe der 
Lärmaktionsplanung nicht weiter betrachtet.

                                            
7  Siehe auch „Bericht über die Lärmkartierung für die Stadt Bornheim“ im Internet unter 

http://www.umgebungslaerm-kartierung.nrw.de/ 
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Haupt-Schienenverkehr 

Name Züge/a Lage 

Stadtbahnlinie 16 
Köln - Bonn 

75.920 im östlichen Gemeindegebiet zwischen den 
Stadtgrenzen Bonn und Wesseling 

Stadtbahnlinie 18 
Köln - Bonn 

82.490 von OSO nach WNW durch das Stadtgebiet 
zwischen den Stadtgrenzen Bonn und Brühl 

Bahnstrecke 
Köln - Bonn 

> 60.000 von OSO nach NW durch das Stadtgebiet zwi-
schen den Stadtgrenzen Bonn und Brühl 

 

3 Zuständige Behörde 

Zuständige Behörde für die Lärmkartierung nach §47e BImSchG ist: 

Stadt Bornheim, Rathausstraße 2, D-53332 Bornheim 
Herrn Dr. Wolfgang Paulus, Tel. 02222 945 308 

E-Mail:  wolfgang.paulus@stadt-bornheim.de 
Internet: www.bornheim.de 

 

Abweichend davon ist für die Kartierung des Schienenlärms von Eisenbahnen auf 
Schienenwegen des Bundes zuständig: 

Eisenbahnbundesamt 
53110 Bonn, Vorgebirgsstr. 49 
 
 
Die Berechnung der Lärmbelastung im Stadtgebiet erfolgte für die Hauptverkehrs-
straßen und die nicht-bundeseigenen Schienenwege (hier Stadtbahnlinien 16 und 
18) außerhalb der Ballungsräume durch das Landesamt für Umwelt, Natur und Ver-
braucherschutz NRW (LANUV) und für die Schienenstrecken von Eisenbahnen auf 
Schienenwegen des Bundes durch das Eisenbahnbundesamt.  
 
Für den nicht klassifizierten Verlauf der Königsstraße/Bonner Straße in der Ortslage 
Bornheim erfolgte eine ergänzende schalltechnische Berechnung8. 

                                            
8  Lärmkartierung Königsstraße/Bonner Straße, KRAMER Schalltechnik GmbH,  

Gutachten Nr. 12 02 043/01 vom 05.04.2013,  
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4 Verweis auf den Ort der Veröffentlichung 

Die Lärmkarten der Hauptverkehrsstraßen der Stadt Bornheim und der nicht-
bundeseigenen Schienenwege (hier Stadtbahnlinien 16 und 18) sind im Umgebungs-
lärm-Portal des Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (MKULNV) im Internet unter 

www.umgebungslaerm-kartierung.nrw.de/  

abrufbar. 
 
Die Ergebnisse der Umgebungslärmkartierung an Schienenwegen des Bundes sind 
im Kartenservice des Eisenbahn-Bundesamtes im Internet unter 

http://laermkartierung.eisenbahn-bundesamt.de/  

veröffentlicht. Dabei beziehen sich die derzeit verfügbaren Angaben noch auf die ers-
te Stufe der Lärmaktionsplanung. Die Berechnungen zur zweiten Stufe werden vo-
raussichtlich erst Ende 2014 zur Verfügung stehen. Es ist allerdings zu erwarten, 
dass für die hier interessierende Strecke die Änderungen eher gering sein werden. 
 

5 Rechtlicher Hintergrund 

Die Lärmaktionsplanung erfolgt auf Grund der EG-RL 2002/49/EG1 sowie deren Um-
setzung in der Bundesrepublik Deutschland in §§47 a - f des BImSchG und der Ver-
ordnung über die Lärmkartierung - 34. BImSchV3. 
 

6 Geltende Grenzwerte gem. Artikel 5 der RL 2002/49/EG 

Lärmaktionspläne sind zur Regelung von Lärmproblemen und Lärmauswirkungen 
aufzustellen, wenn die für NRW vom Umweltministerium im Runderlass "Lärmakti-
onsplanung"4 festgelegten Auslösewerte überschritten werden. Sie kennzeichnen die 
Gebiete mit dem dringlichsten Handlungsbedarf. Danach gelten in Nordrhein-
Westfalen für Wohnungen, Schulen, Krankenhäuser oder andere schutzwürdige Ge-
bäude ein LDEN von 70 dB(A) und ein LNight von 60 dB(A).  
 
Dabei bedeutet der Lärmindex LDEN  Tag-Abend-Nacht-Pegel (day/evening/night), 
d. h. die Belastung im Jahresmittel über 24 Stunden. Dabei werden die Abendstun-
den mit einem Zuschlag von 5 dB und die Nachtstunden mit einem Zuschlag von 
10 dB gewichtet. 
 
Der LNight beschreibt den Umgebungslärm im Jahresmittel zur Nachtzeit (22.00 Uhr - 
6.00 Uhr).  
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7 Zusammenfassung der Daten aus den Lärmkarten 

Die Lärmkarten und die Ergebnisse der Lärmkartierung sind im Internet abrufbar (vgl. 
Kapitel 4). Nachfolgend werden die strategischen Lärmkarten für die Lärmart Straße 
aufgeführt. Dabei werden der LDEN und der LNight als farbige Lärmkarten mit einer 
Klassenbreite von 5 dB bezogen auf eine Höhe von 4 m über Gelände dargestellt. 
 

7.1 Straßenverkehr 

Für das Stadtgebiet Bornheim wird der aktuelle Stand der strategischen Lärmkarten 
als Gesamtübersicht und zusätzlich für 7 Bereiche besonders betroffene Gebiete mit 
Überschreitungen der Auslösewerte LDEN von 70 dB(A) und/oder LNight von 

60 dB(A) an den Hauptverkehrsstraßen dargestellt.  
 
Übersichtskarten des gesamten Stadtgebietes 

- Straßenverkehr (klassifizierte Str.) Zeitbereich 24 h, Pegelwerte LDEN in dB(A) 
- Straßenverkehr (klassifizierte Str.) Zeitbereich nachts, Pegelwerte LNight in dB(A) 
- Straßenverkehr (nicht klassifizierte Str.) Zeitbereich 24 h, Pegelwerte LDEN in dB(A) 
- Straßenverkehr (nicht klassifizierte Str.) Zeitbereich nachts, Pegelwerte LNight in dB(A) 
- Kennzeichnung besonders betroffener Bereiche (Nr. 1- 7) in der Übersichtskarte 

Straßenverkehr (klassifizierte Str.) Zeitbereich 24 h 
 
Detailkarten besonders betroffener Bereiche (Nr. 1- 7) mit Überschreitungen 

der Auslösewerte LDEN von 70 dB(A) und/oder LNight von 60 dB(A)  

1 - Außenbereich an der A 555 westl. Hersel/Uedorf 
2 - Hersel - L 118 und L 300 
3 - Roisdorf - L 118 und L 183 
4 - Brenig + Lückenhof - L 182 
5 - Dersdorf + Waldorf - L 183 
6 - Merten + Walberberg - L 183 
7 - Ortsdurchfahrt Bornheim (nicht klassifizierte Straßen - Königsstr./Bonner Str.8) 
 - Übersicht 
 - Detailkarten 1 (West), 2 (West/Mitte), 3 (Mitte/Ost), 4 (Ost) 

jeweils als 

 Straßenverkehr Zeitbereich 24 h, Pegelwerte LDEN in dB(A) 

 Straßenverkehr Zeitbereich nachts, Pegelwerte LNight in dB(A) 

In den Detailkarten der klassifizierten Straßen (1 - 6) sind Fassadenbereiche der Ge-
bäude mit einer Überschreitung der Grenzwerte als blaue Kreise gekennzeichnet: 
(                     /                     ) 
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Übersichtskarte des gesamten Stadtgebietes - Straßenverkehr Zeitbereich 24 h 
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Übersichtskarte des gesamten Stadtgebietes - Straßenverkehr Zeitbereich 

nachts 
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Übersichtskarte (Zeitbereich 24 h): 

7 - Ortsdurchfahrt Bornheim Königsstraße/Bonner Straße (nicht klassifiziert) 

35/118



Stadt Bornheim - Lärmaktionsplan Stufe 2 Seite 11 von 73 
KRAMER Schalltechnik GmbH 

Lärmaktionsplanung Nr. 13 04 001/01 vom 23. Juli 2014  

Übersichtskarte (Zeitbereich nachts): 

7 - Ortsdurchfahrt Bornheim Königsstraße/Bonner Straße (nicht klassifiziert) 
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Kennzeichnung besonders betroffener Bereiche in der Übersichtskarte Stra-

ßenverkehr Zeitbereich 24 h 

1 - Außenbereich an der A 555 westl. Hersel/Uedorf 

2 - Hersel - L 118 und L 300 

3 - Roisdorf - L 118 und L 183 

4 - Brenig + Lückenhof - L 182 

5 - Dersdorf + Waldorf - L 183 

6 - Merten + Walberberg - L 183 

7 - Ortsdurchfahrt Bornheim (nicht klassifizierte Straßen - Königsstraße/ 

     Bonner Straße8) 

5 2 

3 

1 

4 

6 

7 
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Detailkarte besonders betroffener Bereiche (Zeitbereich 24 h): 

1 - Außenbereich an der A 555 westl. Hersel/Uedorf 

Auslösewert  

LDEN = 70 dB(A)  
erreicht oder  
überschritten 

überschritten 
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Auslösewert  
LNight = 60 dB(A)  
erreicht oder  

überschritten 

 

Detailkarte besonders betroffener Bereiche (Zeitbereich nachts): 

1 - Außenbereich an der A 555 westl. Hersel/Uedorf 
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Detailkarte besonders betroffener Bereiche (Zeitbereich 24 h): 

2 - Hersel - L 118 und L 300 

Auslösewert  

LDEN = 70 dB(A)  
erreicht oder  
überschritten 

überschritten 
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Auslösewert  
LNight = 60 dB(A)  
erreicht oder  

überschritten 

 

Detailkarte besonders betroffener Bereiche (Zeitbereich nachts): 

2 - Hersel - L 118 und L 300 
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 Detailkarte besonders betroffener Bereiche (Zeitbereich 24 h): 

3 - Roisdorf - L 118 und L 183 

Auslösewert  
LDEN = 70 dB(A)  

erreicht oder  
überschritten 
überschritten 
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Auslösewert  
LNight = 60 dB(A)  
erreicht oder  

überschritten 

 

Detailkarte besonders betroffener Bereiche (Zeitbereich nachts): 

3 - Roisdorf - L 118 und L 183 
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Detailkarte besonders betroffener Bereiche (Zeitbereich 24 h): 

4 - Brenig + Lückenhof (nicht dargestellt) - L 182 

Auslösewert  
LDEN = 70 dB(A)  

erreicht oder  
überschritten 
überschritten 

 

4 
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Auslösewert  

LNight = 60 dB(A)  
erreicht oder  
überschritten 

 

Detailkarte besonders betroffener Bereiche (Zeitbereich nachts): 

4 - Brenig + Lückenhof (nicht dargestellt) - L 182  

4 
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Detailkarte besonders betroffener Bereiche (Zeitbereich 24 h): 

5 - Dersdorf + Waldorf - L 183 

Auslösewert  

LDEN = 70 dB(A)  
erreicht oder  
überschritten 

überschritten 
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Auslösewert  

LNight = 60 dB(A)  
erreicht oder  
überschritten 

 

Detailkarte besonders betroffener Bereiche (Zeitbereich nachts): 

5 - Dersdorf + Waldorf - L 183 
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Detailkarte besonders betroffener Bereiche (Zeitbereich 24 h): 

6 - Merten + Walberberg - L 183 

Auslösewert  
LDEN = 70 dB(A)  
erreicht oder  

überschritten 
überschritten 
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Auslösewert  
LNight = 60 dB(A)  

erreicht oder  
überschritten 

 

Detailkarte besonders betroffener Bereiche (Zeitbereich nachts): 

6 - Merten + Walberberg - L 183 
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Übersichtskarte der Detailkartenzuschnitte 1 - 4 der separat erstellten Be-

rechnung 

7 - Ortsdurchfahrt Bornheim (Königsstraße/Bonner Straße) nicht klassifiziert 
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Detailkarte besonders betroffener Bereiche (Zeitbereich 24 h): 

7 - Ortsdurchfahrt Bornheim Königsstr./Bonner Str. 

 - Detailkarte 1 (West) 
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Detailkarte besonders betroffener Bereiche (Zeitbereich nachts): 

7 - Ortsdurchfahrt Bornheim Königsstr./Bonner Str. 

 - Detailkarte 1 (West) 
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Detailkarte besonders betroffener Bereiche (Zeitbereich 24 h): 

7 - Ortsdurchfahrt Bornheim Königsstr./Bonner Str. 

 - Detailkarte 2 (West/Mitte) 
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Detailkarte besonders betroffener Bereiche (Zeitbereich nachts): 

7 - Ortsdurchfahrt Bornheim Königsstr./Bonner Str. 

 - Detailkarte 2 (West/Mitte) 

 54/118



Stadt Bornheim - Lärmaktionsplan Stufe 2 Seite 30 von 73 
KRAMER Schalltechnik GmbH 

Lärmaktionsplanung Nr. 13 04 001/01 vom 23. Juli 2014  

 
Detailkarte besonders betroffener Bereiche (Zeitbereich 24 h): 

7 - Ortsdurchfahrt Bornheim Königsstr./Bonner Str. 

 - Detailkarte 3 (Mitte/Ost) 

55/118



Stadt Bornheim - Lärmaktionsplan Stufe 2 Seite 31 von 73 
KRAMER Schalltechnik GmbH 

Lärmaktionsplanung Nr. 13 04 001/01 vom 23. Juli 2014  

Detailkarte besonders betroffener Bereiche (Zeitbereich nachts): 

7 - Ortsdurchfahrt Bornheim Königsstr./Bonner Str. 

 - Detailkarte 3 (Mitte/Ost) 
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Detailkarte besonders betroffener Bereiche (Zeitbereich 24 h): 

7 - Ortsdurchfahrt Bornheim Königsstr./Bonner Str. 

 - Detailkarte 4 (Ost) 
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Detailkarte besonders betroffener Bereiche (Zeitbereich nachts): 

7 - Ortsdurchfahrt Bornheim Königsstr./Bonner Str. 

 - Detailkarte 4 (Ost) 
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7.2 Schienenverkehr (Stadtbahnlinien 16 und 18) 

Für die nicht-bundeseigenen Schienenwege (hier die Stadtbahnlinien 16 und 18) wird 
der aktuelle Stand der strategischen Lärmkarten des Stadtgebietes Bornheim als 
Gesamtübersicht und für drei Bereiche besonders betroffener Gebiete dargestellt.  
 

Übersichtskarten des gesamten Stadtgebietes 

- Schienenverkehr (nicht-bundeseigen) Zeitbereich 24 h,  
Pegelwerte LDEN in dB(A) 

- Schienenverkehr (nicht-bundeseigen) Zeitbereich nachts,  
Pegelwerte LNight in dB(A) 

- Kennzeichnung besonders betroffener Bereiche (Nr. 1- 3) in der Übersichtskarte 
Schienenverkehr (nicht-bundeseigen) Zeitbereich 24 h 

 

 

Detailkarten besonders betroffener Bereiche (Nr. 1- 3) mit Überschreitungen 

der Auslösewerte LDEN von 70 dB(A) und/oder LNight von 60 dB(A)  

1 - Hersel + Uedorf + Widdig - Stadtbahnlinie 16 

2 - Waldorf + Merten + Walberberg - Stadtbahnlinie 18 

3 - Ortslage Dersdorf + Bornheim + Roisdorf - Stadtbahnlinie 18 

jeweils als 

 Schienenverkehr Zeitbereich 24 h, Pegelwerte LDEN in dB(A) 

 Schienenverkehr Zeitbereich nachts, Pegelwerte LNight in dB(A) 

In den Detailkarten sind Fassadenbereiche der Gebäude mit einer Überschreitung 
der Grenzwerte als blaue Kreise (                     /                     ) gekennzeichnet. 
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Übersichtskarte des gesamten Gemeindegebietes - Schienenverkehr (nicht-

bundeseigen) Zeitbereich 24 h 
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Übersichtskarte des gesamten Gemeindegebietes - Schienenverkehr (nicht-

bundeseigen) Zeitbereich nachts 
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Kennzeichnung besonders betroffener Bereiche in der Übersichtskarte Schie-

nenverkehr (nicht-bundeseigen) Zeitbereich 24 h 

 

1 - Hersel + Uedorf + Widdig - Stadtbahnlinie 16 

2 - Waldorf + Merten + Walberberg - Stadtbahnlinie 18 

3 - Ortslage Dersdorf + Bornheim + Roisdorf - Stadtbahnlinie 18 

3 

2 

1 
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Detailkarte besonders betroffener Bereiche (Zeitbereich 24 h): 

1 - Hersel + Uedorf + Widdig - Stadtbahnlinie 16 

Auslösewert  

LDEN = 70 dB(A)  
erreicht oder  
überschritten 

überschritten 
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Auslösewert  
LNight = 60 dB(A)  
erreicht oder  

überschritten 

 

Detailkarte besonders betroffener Bereiche (Zeitbereich nachts): 

1 - Hersel + Uedorf + Widdig - Stadtbahnlinie 16 
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Detailkarte besonders betroffener Bereiche (Zeitbereich 24 h): 

2 - Waldorf + Merten + Walberberg - Stadtbahnlinie 18 

Auslösewert  

LDEN = 70 dB(A)  
erreicht oder  
überschritten 

überschritten 
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Auslösewert  

LNight = 60 dB(A)  
erreicht oder  
überschritten 

 

Detailkarte besonders betroffener Bereiche (Zeitbereich nachts): 

2 - Waldorf + Merten + Walberberg - Stadtbahnlinie 18 
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Detailkarte besonders betroffener Bereiche (Zeitbereich 24 h): 

3 - Ortslage Bornheim + Dersdorf - Stadtbahnlinie 18 

Auslösewert  
LDEN = 70 dB(A)  
erreicht oder  

überschritten 
überschritten 
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Auslösewert  
LNight = 60 dB(A)  

erreicht oder  
überschritten 

 

Detailkarte besonders betroffener Bereiche (Zeitbereich nachts): 

3 - Ortslage Dersdorf + Bornheim + Roisdorf - Stadtbahnlinie 18 
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7.3 Schienenverkehr (Bahnstrecke Köln - Bonn) 

Für die bundeseigenen Schienenwege wird der aktuelle Stand der strategischen 
Lärmkarten des Stadtgebietes Bornheim als Auszug (Kartenservice des Eisenbahn-
Bundesamtes, Stand 2008) für die betroffenen Bereiche dargestellt. 

 

 

Auszugskarten betroffener Bereiche  

als 

- Schienenverkehr Zeitbereich 24 h,  Pegelwerte LDEN in dB(A) 

- Schienenverkehr Zeitbereich nachts, Pegelwerte LNight in dB(A) 

jeweils als  

 Nordkarte (Sechtem) 

 Südkarte (Roisdorf + Ortslage Bornheim) 
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Nordkarte Schienenverkehr Zeitbereich 24 h, Pegelwerte LDEN in dB(A) 

Nordkarte Schienenverkehr Zeitbereich nachts, Pegelwerte LNight in dB(A) 
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Südkarte Schienenverkehr Zeitbereich 24 h, Pegelwerte LDEN in dB(A) 

Südkarte Schienenverkehr Zeitbereich nachts, Pegelwerte LNight in dB(A) 
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8 Bewertung, Probleme, verbesserungsbedürftige Situationen 

Die Ergebnisse der Lärmkartierung und die Auswertung der Betroffenheiten ergab 
eine Anzahl lärmbetroffener Bereiche durch Straßen- und Schienenverkehr. Die An-
zahl von Personen, die Lärm ausgesetzt sind, der über den für das Land NRW fest-
gelegten Auslösewerten gemäß RdErl.4 liegt (LDEN von 70 dB(A) oder ein LNight von 
60 dB(A) wird erreicht oder überschritten) liegt für alle Lärmarten zusammen bezo-
gen auf die Gesamtbevölkerung der Stadt Bornheim bei: 
 

LDEN > 70 dB(A):  1,29 % der Gesamtbevölkerung Bornheim 

LNight > 60 dB(A):  2,19 % der Gesamtbevölkerung Bornheim 

 
Nachfolgend werden die Betroffenenangaben nach Lärmarten getrennt weiter detail-
liert. 
 

8.1 Straßenverkehr 

Die Auswertung der Betroffenheiten als Ergebnis der Lärmkartierung erfolgte durch 
das Landesamt für Umwelt, Natur und Verbraucherschutz NRW (LANUV) im „Bericht 

über die Lärmkartierung für die Stadt Bornheim“7 (im Internet unter 
http://www.umgebungslaerm-kartierung.nrw.de/ abrufbar). Für den nicht klassifizier-
ten Verlauf der Königsstraße/Bonner Straße in der Ortslage Bornheim erfolgte dies 
auf der Basis einer ergänzenden schalltechnischen Berechnung8. 
 
Dabei wurde die „vorläufige Berechnungsmethode“9 angewendet. Beispielsweise 
führt dies, wenn in einem Gebäude nur eine Person gemeldet ist und gleichzeitig nur 
eine Fassadenseite eine Grenzwertüberschreitung aufweist, zu 0,25 Betroffenen für 
dieses Gebäude. Damit erklären sich die teilweise relativ geringen Betroffenenzah-
len.  
 
Bezogen auf die Gesamtbevölkerung der Stadt Bornheim beträgt der Anteil der Per-
sonen, die oberhalb der über für das Land NRW festgelegten Auslösewerte (Stra-

ßenverkehr) liegen: 
 

LDEN > 70 dB(A):  0,39 % der Gesamtbevölkerung Bornheim 

LNight > 60 dB(A):  0,50 % der Gesamtbevölkerung Bornheim 

 
 

                                            
9 Vorläufige Berechnungsmethode zur Ermittlung der Belastetenzahlen durch Umgebungslärm (VBEB) 

vom 9. Februar 2007 
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Gesamtfläche der lärmbelasteten Gebiete (Straßenverkehr, klassifizierte Stra-

ßen) 

LDEN in dB(A) >55 >65 >75 

Größe in km2 11,801361 3,132240 0,596607 

 
 
Geschätzte Gesamtzahl N der lärmbelasteten Wohnungen, Schulen und Kran-

kenhäuser (Straßenverkehr, klassifizierte Straßen) 

LDEN in dB(A) >55 >65 >75 

N Wohnungen 623 183 0 

N Schulgebäude 0 0 0 

N Krankenhausgebäude 0 0 0 

 
 
Geschätzte Gesamtzahl der Menschen, die in Gebäuden wohnen mit Schallpe-

geln an der Fassade (Straßenverkehr, klassifizierte Straßen) 

LDEN in dB(A) >55..≤60 >60..≤65 >65..≤70 >70..≤75 >75 

Anzahl Personen 823 492 325 61 0 
 

LNight in dB(A) >50..≤55 >55..≤60 >60..≤65 >65..≤70 >70 

Anzahl Personen 556 376 103 0 0 

 
 
Geschätzte Gesamtzahl der Menschen, die in Gebäuden wohnen mit Schallpe-

geln an der Fassade (Straßenverkehr, nicht klassifizierte Straßen - Königsstra-

ße/Bonner Straße8) 

LDEN in dB(A) >55..≤60 >60..≤65 >65..≤70 >70..≤75 >75 

Anzahl Personen 182 202 151 121 0 
 

LNight in dB(A) >50..≤55 >55..≤60 >60..≤65 >65..≤70 >70 

Anzahl Personen 198 176 128 5 0 
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8.2 Schienenverkehr (Stadtbahnlinien 16 und 18) 

Bezüglich der der Betroffenheiten s. Anmerkungen unter Kapitel 8.1. 
 
Bezogen auf die Gesamtbevölkerung der Stadt Bornheim beträgt der Anteil der Per-
sonen, die oberhalb der über für das Land NRW festgelegten Auslösewerte (nicht-
bundeseigener Schienenverkehr/Stadtbahnlinien 16 und 18) liegen: 
 

LDEN > 70 dB(A):  0,05 % der Gesamtbevölkerung Bornheim r 

LNight > 60 dB(A):  0,26 % der Gesamtbevölkerung Bornheim 

 
Gesamtfläche der lärmbelasteten Gebiete  

LDEN in dB(A) >55 >65 >75 

Größe in km2 4,735577 1,207041 0,183680 

 
 
Geschätzte Gesamtzahl N der lärmbelasteten Wohnungen,  

Schulen und Krankenhäuser 

LDEN in dB(A) >55 >65 >75 

N Wohnungen 1.019 159 0 

N Schulgebäude 5 0 0 

N Krankenhausgebäude 0 0 0 

 
 
Geschätzte Gesamtzahl der Menschen, die in Gebäuden wohnen mit Schallpe-

geln an der Fassade von: 

LDEN in dB(A) >55..≤60 >60..≤65 >65..≤70 >70..≤75 >75 

Anzahl Personen 1.375 738 278 52 1 

 
LNight in dB(A) >50..≤55 >55..≤60 >60..≤65 >65..≤70 >70 

Anzahl Personen 1.176 516 190 17 0 
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8.3 Schienenverkehr (Bahnstrecke Köln-Bonn) 

Die Auswertung der Betroffenheiten als Ergebnis der Lärmkartierung erfolgte durch 
das Eisenbahn-Bundesamt „Lärmstatistik: Bornheim (Nordrhein-Westfalen)“ (im In-
ternet unter http://laermkartierung.eisenbahn-bundesamt.de/ abrufbar). 
 
Bezogen auf die Gesamtbevölkerung der Stadt Bornheim beträgt der Anteil der Per-
sonen, die oberhalb der über für das Land NRW festgelegten Auslösewerte (Schie-
nenverkehr/Stadtbahnlinie 18) liegen: 
 

LDEN > 70 dB(A):  0,85 % der Gesamtbevölkerung Bornheim r 

LNight > 60 dB(A):  1,43 % der Gesamtbevölkerung Bornheim 

 

 

Gesamtfläche der lärmbelasteten Gebiete (Schienenverkehr Stand 2008) 

LDEN in dB(A) >55 >65 >75 

Größe in km2 14,35 3,38 0,79 

 
 
Geschätzte Gesamtzahl N der lärmbelasteten Wohnungen,  

Schulen und Krankenhäuser (Schienenverkehr Stand 2008) 

LDEN in dB(A) >55 >65 >75 

N Wohnungen 2.357 312 0,79 

N Schulgebäude 18 4 0 

N Krankenhausgebäude 0 0 0 

 

 

Geschätzte Gesamtzahl der Menschen, die in Gebäuden wohnen mit Schallpe-

geln an der Fassade von (Schienenverkehr Stand 2008): 

LDEN in dB(A) >55..≤60 >60..≤65 >65..≤70 >70..≤75 >75 

Anzahl Personen 3.920 1.120 380 220 180 

 
LNight in dB(A) >50..≤55 >55..≤60 >60..≤65 >65..≤70 >70 

Anzahl Personen 3.200 880 320 200 150 
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8.4 Teilaktionspläne 

Somit sind aufgrund der Überschreitung der Auslösewerte Teilaktionspläne für fol-
gende Bereiche im Rahmen der Lärmaktionsplanung 2013 erforderlich: 
 
Teilaktionspläne 

Planbezeichnung Ortslage Lärmart 

Bornheim-2013-1 
 

Außenbereich westl. Hersel/Uedorf Straßenverkehr A 555 

Bornheim-2013-2 Hersel Straßenverkehr  
L 118 und L 300 

Bornheim-2013-3 
 

Roisdorf Straßenverkehr 
L 118 und L 183 

Bornheim-2013-4 
 

Brenig + Lückenhof Straßenverkehr L 182 

Bornheim-2013-5 
 

Dersdorf + Waldorf Straßenverkehr L 183 

Bornheim-2013-6 
 

Merten + Walberberg Straßenverkehr L 183 

Bornheim-2013-7 Ortsdurchfahrt Bornheim Straßenverkehr Königs-
str./Bonner Str.8 

Bornheim-2013-8 
 

Hersel + Uedorf + Widdig Stadtbahnlinie 16 

Bornheim-2013-9 
 

Waldorf + Merten + Walberberg Stadtbahnlinie 18 

Bornheim-2013-10 
 

Dersdorf + Bornheim + Roisdorf Stadtbahnlinie 18 

Bornheim-2013-11 
 

Sechtem Schienenverkehr (Bahn-
strecke Köln - Bonn) 

Bornheim-2013-12 
 

Roisdorf + Ortslage Bornheim Schienenverkehr (Bahn-
strecke Köln - Bonn) 
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Lageplan Teilaktionsplan Bornheim-2013-1 Zugehörige Daten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ortslage:  
Außenbereich westl. Hersel/Uedorf 

Lärmquelle: 
A 61 

Verkehrsaufkommen: 
17,609 Mio Kfz/a 

Untersuchungslänge im Stadtgebiet:  
ca. 5 km 
davon Strecke           mit Gebäuden 
oberhalb der Auslösewerte  

Anzahl Betroffener: 
0 Personen mit  
LDEN > 70 dB(A) 

ca. 1 Person mit  
LNight > 60 dB(A) 

 

 

A 555 

A 555 Blickrichtung Süd vor der Abfahrt Bornheim 
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Lageplan Teilaktionsplan Bornheim-2013-2 Zugehörige Daten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ortslage:   Hersel 

Lärmquelle:  L 118 und L 300 

Verkehrsaufkommen: 
5,998 Mio/4,223 Mio Kfz/a 

Untersuchungslänge im Stadtgebiet:  
ca. 3 km/4,7 km 
davon Strecke           mit Gebäuden 
oberhalb der Auslösewerte in Hersel 

Anzahl Betroffener (Schätzwert
10

): 
ca. 4 Personen mit  
LDEN > 70 dB(A) 

ca. 8 Personen mit  
LNight > 60 dB(A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
10

  Die exakte Anzahl Betroffener liegt nur als Summe über alle Landstraßen vor 

L 118 

L 300 Blickrichtung Nordwest in Höhe der Kleinstraße 

L 300 

L 118 Blickrichtung Nordost  
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Lageplan Teilaktionsplan Bornheim-2013-3 Zugehörige Daten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ortslage:  
Roisdorf 

Lärmquelle: 
L 118 und L 183 

Verkehrsaufkommen: 
5,998 Mio/4,331 Mio Kfz/a 

Untersuchungslänge im Stadtgebiet:  
ca. 3 km/700 m + 6,5 km 
davon Strecke           mit Gebäuden 
oberhalb der Auslösewerte in Rois-
dorf  

Anzahl Betroffener (Schätzwert10): 
43 Personen mit  
LDEN > 70 dB(A) 

ca. 66 Personen mit  
LNight > 60 dB(A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 118 

L 183 Blickrichtung Nordwest 

L 183 

L 118 Blickrichtung Südwest 
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Lageplan Teilaktionsplan  

Bornheim-2013-4 

Zugehörige Daten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ortslagen:  
Brenig + Lückenhof 

Lärmquelle: 
L 182 

Verkehrsaufkommen: 
4,066 Mio Kfz/a 

Untersuchungslänge im Stadtgebiet:  
ca. 4,5 km 
davon Strecke           mit Gebäuden oberhalb der 
Auslösewerte in Brenig + Lückenhof 

Anzahl Betroffener (Schätzwert10): 
ca. 5 Personen mit  
LDEN > 70 dB(A) 

ca. 10 Personen mit  
LNight > 60 dB(A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 182 

L 182 Blickrichtung Süd in Richtung Lückenhof 

L 182 Blickrichtung Südwest  
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Lageplan Teilaktionsplan Bornheim-2013-5 Zugehörige Daten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ortslagen: Dersdorf + Waldorf 

Lärmquelle: L 183 

Verkehrsaufkommen: 
4,331 Mio Kfz/a 

Untersuchungslänge im Stadt-
gebiet: 700 m + 6,5 km 
davon Strecke           mit Gebäu-
den oberhalb der Auslösewerte 
in Dersdorf + Waldorf 

Anz. Betroffener (Schätzwert10): 
ca. 6 Personen mit  
LDEN > 70 dB(A) 

ca. 11 Personen mit  
LNight > 60 dB(A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L 183 

L 183 (Dersdorf) Blickrichtung Nordwest  

B 56 Blickrichtung Nordost nördlich Wehrfeldstraße 

L 183 (Waldorf) Blickrichtung Nordwest  
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Lageplan Teilaktionsplan Bornheim-

2013-6 

Zugehörige Daten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ortslagen:  
Merten + Walberberg 

Lärmquelle: 
L 183 

Verkehrsaufkommen: 
4,331 Mio Kfz/a 

Untersuchungslänge im Stadtgebiet:  
700 m + 6,5 km 
davon Strecke           mit Gebäuden ober-
halb der Auslösewerte in Merten + Walber-
berg 

Anzahl Betroffener (Schätzwert10): 
ca. 3 Personen mit  
LDEN > 70 dB(A) 

ca. 7 Personen mit  
LNight > 60 dB(A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 183 

L 183 (Walberberg) Blickrichtung Nord 

L 183 (Merten) Blickrichtung Nord 
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Lageplan Teilaktionsplan Bornheim-2013-7 

 

Zugehörige Daten 

Ortslage:      Bornheim  

Lärmquelle:     Königsstr./Bonner Str. (n. klassifiziert) 

Verkehrsaufkommen:   4,161 bis 5,365 Mio Kfz/a 

Untersuchungslänge im Stadtgebiet:  ca. 2,8 km 

davon Strecke           mit Gebäuden oberhalb der Auslösewerte in Bornheim  

Anzahl Betroffener: 
121 Personen mit     133 Personen mit 
LDEN > 70 dB(A)    LNight > 60 dB(A) 

 

Bonner Sr. 

Königsstr. 

Königsstraße Blickrichtung Nordwest 

Königsstraße Blickrichtung Südost 
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Lageplan Teilaktionsplan  

Bornheim-2013-8 

Zugehörige Daten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ortslagen:  
Hersel + Uedorf + Widdig 

Lärmquelle: 
Stadtbahnlinie 16 

Verkehrsaufkommen: 
75.920 Züge/a 

Untersuchungslänge im Stadtgebiet:  
ca. 4,5 km 
davon Strecke           mit Gebäuden oberhalb 
der Auslösewerte in Hersel + Uedorf + Widdig 

Anzahl Betroffener (Schätzwert
11

): 
ca. 10 Personen mit  
LDEN > 70 dB(A) 

ca. 39 Personen mit  
LNight > 60 dB(A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
11

 Die exakte Anzahl Betroffener liegt nur als Summe über alle nicht-bundeseigen. Schienenwege vor 

Stadtbahnlinie 16 

Stadtbahnlinie 16 Blickrichtung Nordwest Bereich Friedhof 

Stadtbahnlinie 16 Blickrichtung Südost Bereich Friedhof 
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Lageplan Teilaktionsplan  

Bornheim-2013-9 

Zugehörige Daten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ortslagen:  
Waldorf + Merten + Walberberg  

Lärmquelle: 
Stadtbahnlinie 18 

Verkehrsaufkommen: 
82.490 Züge/a 

Untersuchungslänge im Stadtgebiet:  
ca. 9,5 km 
davon Strecke           mit Gebäuden oberhalb der 
Auslösewerte in Waldorf + Merten + Walberberg 

Anzahl Betroffener (Schätzwert11): 
ca. 5 Personen mit  
LDEN > 70 dB(A) 

ca. 20 Personen mit  
LNight > 60 dB(A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Stadtbahnlinie 18 

Stadtbahnlinie 18 Blickrichtung Nordwest Bereich Bhf Waldorf 

Stadtbahnlinie 18 Blickrichtung Nord Bereich Bhf Walberberg 

Stadtbahnlinie 18 Blickrichtung Nord Bereich Bhf Merten 
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Lageplan Teilaktionsplan Bornheim-2013-10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zugehörige Daten 

Ortslagen:      Dersdorf + Bornheim + Roisdorf 

Lärmquelle:     Stadtbahnlinie 18 

Verkehrsaufkommen:   82.490 Züge/a 

Untersuchungslänge im Stadtgebiet:  ca. 9,5 km 
davon Strecke           mit Gebäuden oberhalb der Auslösewerte in Dersdorf + Born-
heim + Roisdorf 

Anzahl Betroffener (Schätzwert11): 
ca. 38 Personen mit    ca. 148 Personen mit 
LDEN > 70 dB(A)    LNight > 60 dB(A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadtbahnlinie 18 

Stadtbahnlinie 18 Blickrichtung Südost Bereich Bhf Bornheim 

Stadtbahnlinie 18 Blickrichtung Nordwest Bereich Bhf Bornheim 
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Lageplan Teilaktionsplan Bornheim-2013-11 Zugehörige Daten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ortslagen:  
Sechtem 

Lärmquelle: 
Schienenverkehr  
(Bahnstrecke Köln - Bonn) 

Verkehrsaufkommen: 
> 60.000 Züge/a 

Untersuchungslänge im Stadtgebiet:  
ca. 7,5 km 
davon Strecke           mit Gebäuden 
oberhalb der Auslösewerte in Sech-
tem 

Anzahl Betroffener (Schätzwert
12

): 
100 Personen mit  
LDEN > 70 dB(A) 

170 Personen mit  
LNight > 60 dB(A) 

 

                                            
12

  Die exakte Anzahl Betroffener liegt nur als Summe über alle bundeseigenen Schienenwege vor 

Bahnstrecke 
Köln - Bonn 

Bahnstrecke Köln - Bonn Blickrichtung Nordwest von Brücke L 190 
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Lageplan Teilaktionsplan Bornheim-2013-12 Zugehörige Daten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ortslagen:  
Roisdorf + Bornheim 

Lärmquelle: 
Schienenverkehr  
(Bahnstrecke Köln - Bonn) 

Verkehrsaufkommen: 
> 60.000 Züge/a 

Untersuchungslänge im Stadtge-
biet:  
ca. 7,5 km 
davon Strecke           mit Gebäuden 
oberhalb der Auslösewerte in 
Roisdorf + Bornheim 

Anzahl Betroffener (Schätzwert12): 
300 Personen mit  
LDEN > 70 dB(A) 

500 Personen mit  
LNight > 60 dB(A) 

 

Bahnstrecke 
Köln - Bonn 

Bahnstrecke Köln - Bonn Blickrichtung Nord Bereich Fußgängerunterführung 
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9 Information und Mitwirkung der Öffentlichkeit 

Vor der Öffentlichkeitsbeteiligung werden mögliche Lärmschutzmaßnahmen mit dem 
Maßnahmenträger einvernehmlich abgestimmt. Dies steht derzeit noch aus. 
 

10 Bereits vorhandene oder geplante Maßnahmen zur Lärmmin-
derung 

Einen Überblick über bestehende und geplante Lärmschutzmaßnahmen im Bereich 
der Teilaktionspläne gibt die folgende Tabelle. 
 
Maßnahmen im Bereich der Teilaktionspläne 

Teilaktionsplan Bereits vorhandene Maßnahmen Geplante Maßnahmen 

Bornheim-2013-1 
Außenbereich westl. Her-
sel/Uedorf (A 555) 

keine nicht bekannt 

Bornheim-2013-2 
Hersel (L 118 und L 300) 
 

keine nicht bekannt 

Bornheim-2013-3 
Roisdorf (L 118 und L 183) 
 

keine nicht bekannt 

Bornheim-2013-4 
Brenig + Lückenhof (L 182) 
 

keine nicht bekannt 

Bornheim-2013-5 
Dersdorf + Waldorf (L 183) 
 

Keine nicht bekannt 

Bornheim-2013-6 
Merten + Walberberg (L 183) 

Keine nicht bekannt 

Bornheim-2013-7 
Ortsdurchfahrt Bornheim (Kö-
nigsstr./Bonner Str.8) 

Partielle Geschwindigkeitsreduzierung, 
Lärmfestsetzungen in Bebauungsplänen 

Im Zentrum Einbahnstraßen-
regelung  in der Erprobungs-
phase, Maßnahmen nach Ver-
kehrsmodell D 1/D 1.1 

Bornheim-2013-8 
Hersel + Uedorf + Widdig 
(Stadtbahnlinie 16) 

Keine nicht bekannt 

Bornheim-2013-9 
Waldorf + Merten + Walber-
berg (Stadtbahnlinie 18) 

Keine nicht bekannt 

Bornheim-2013-10 
Dersdorf + Ortslage Bornheim 
+ Roisdorf (Stadtbahnlinie 18) 

Keine nicht bekannt 
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Teilaktionsplan Bereits vorhandene Maßnahmen Geplante Maßnahmen 

Bornheim-2013-11 
Sechtem (Bahnstrecke Köln - 
Bonn) 

Die im Bereich der Ortslage Sechtem im 
Einschnitt verlaufende Bahntrasse hat an 
der SW-Seite einen Lärmschutzwall 

nicht bekannt 

Bornheim-2013-12 
Roisdorf + Ortslage Bornheim 
(Bahnstrecke Köln - Bonn) 

Keine nicht bekannt 

 

11 Vorschläge für Maßnahmen zur Lärmminderung 

Zur Verbesserung der Lärmsituation im Bereich der Teilaktionspläne Bornheim-2013-
1 bis 7 (Straßenverkehr) sind prinzipiell folgende Maßnahmen möglich: 

 Einbau von lärmoptimierten Asphaltdecken (LOA). 

 Bau von Lärmschutzeinrichtungen (Lärmschutzwände) direkt an den Straßen.  

 Geschwindigkeitsbeschränkungen im Bereich der betroffenen Ortslagen, ggf. 
temporär bis weitere Maßnahmen realisiert sind. 

 Reduzierung des Schwerlastverkehrs, ggf. zeitlich beschränkt 

 Verkehrslenkende Maßnahmen 

 Förderung passiver Lärmschutzmaßnahmen an Wohn- und Schlafräumen mit 
einer Überschreitung der Auslösewerte (vgl. Anhang). 

Sonstige Maßnahmen wie beispielsweise Förderung des ÖPNV usw. sind in Born-
heim in den betroffenen Bereichen kaum effektiv. 
 
Zur Verbesserung der Lärmsituation im Bereich der Teilaktionspläne Bornheim-2013-
8 bis 12 (Schienenverkehr) sind prinzipiell folgende Maßnahmen möglich: 

 Bau von Lärmschutzeinrichtungen (Wände/Wälle) direkt am Schienenweg.  

 Förderung passiver Lärmschutzmaßnahmen an Wohn- und Schlafräumen mit 
einer Überschreitung der Auslösewerte (vgl. Anhang). 

 Schienenzustand (besonders überwachtes Gleis) 

 Geschwindigkeitsreduzierungen 

 Schienenabsorber 

In einem ersten Schritt werden nachfolgend konkrete Maßnahmen vorgeschlagen 
und bewertet, die zu einer Verbesserung der Lärmsituation im Bereich der Teilakti-
onspläne führen können. Weiterhin ist angesichts der aufgeführten Maßnahmen da-
von auszugehen, dass die Stadt Bornheim diese keineswegs allein durchführen 
kann, sondern auf eine Zusammenarbeit mit den Baulastträgern angewiesen ist. Eine 
Abstimmung mit den Maßnahmenträgern steht derzeit noch aus. 
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Konkrete Maßnahmenvorschläge im Bereich der Teilaktionspläne und Bewer-

tung 

Teilaktionsplan Maßnahmenvorschläge Wirksamkeit der Maßnahme 

Bornheim-2013-1 
Außenbereich 
westl. Hersel/Uedorf 
(A 555) 

Aktive Lärmschutzeinrichtung an der A 555 
Errichtung einer Lärmschutzeinrichtung an der Fahr-
bahn der A 555. Die Länge sollte deutlich über den 
Bereich der Betroffenen hinausgehen.  

Passive Maßnahmen 
Falls wegen der geringen Anzahl Betroffener wirt-
schaftliche Gründe keinen aktiven Lärmschutz zulas-
sen, sollte hier in einem ersten Schritt die Möglichkeit 
passiver Lärmschutzmaßnahmen geprüft werden. 

Einhaltung der Auslösewerte 
(LDEN von 70 dB(A) oder ein 
LNight von 60 dB(A) wird er-
reicht oder überschritten)  
 
 
 
Schutz der Aufenthaltsräume 

 

Bornheim-2013-2 
Hersel (L 118 und L 
300) 
 

Bedingt durch den geringen Fahrbahnabstand der 
Gebäude sind aktive Lärmschutzmaßnahmen kaum 
realisierbar. 

Passive Maßnahmen 
Deshalb sollte hier in einem ersten Schritt die Mög-
lichkeit passiver Lärmschutzmaßnahmen geprüft 
werden. 

Langfristig 
Einbau einer lärmoptimierten Asphaltdecke (LOA) 

 

 
 
Schutz der Aufenthaltsräume 

 
 

Kann eine deutliche Verbesse-
rung der Geräuschsituation 
bringen. 

Bornheim-2013-3 
Roisdorf (L 118 und 
L 183) 
 

Bedingt durch den geringen Fahrbahnabstand der 
Gebäude sind aktive Lärmschutzmaßnahmen kaum 
realisierbar. 

Passive Maßnahmen 
Deshalb sollte hier in einem ersten Schritt die Mög-
lichkeit passiver Lärmschutzmaßnahmen geprüft 
werden. 

Ggf. Geschwindigkeitsreduzierung prüfen 

Langfristig 
Einbau einer lärmoptimierten Asphaltdecke (LOA) 

 

 
 
Schutz der Aufenthaltsräume 

 
 

 
 
Kann eine deutliche Verbesse-
rung der Geräuschsituation 
bringen. 

Bornheim-2013-4 
Brenig + Lückenhof 
(L 182) 
 

Bedingt durch den geringen Fahrbahnabstand der 
Gebäude sind aktive Lärmschutzmaßnahmen kaum 
realisierbar. 

Passive Maßnahme 
Deshalb sollte hier in einem ersten Schritt die Mög-
lichkeit passiver Lärmschutzmaßnahmen geprüft 
werden. 

Weiterhin 
Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit  

Langfristig 
Einbau einer lärmoptimierten Asphaltdecke (LOA) 

 

 
 
Schutz der Aufenthaltsräume 

 
 
 
Z. B. eine Reduzierung von 70 
auf 50 km/h in der zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit kann 2 
dB bringen. 
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Teilaktionsplan Maßnahmenvorschläge Wirksamkeit der Maßnahme 

Kann eine deutliche Verbesse-
rung der Geräuschsituation 
bringen. 

Bornheim-2013-5 
Dersdorf + Waldorf 
(L 183) 
 

Bedingt durch den geringen Fahrbahnabstand der 
Gebäude sind aktive Lärmschutzmaßnahmen kaum 
realisierbar. 

Passive Maßnahme 
In einem ersten Schritt Prüfung passiver Lärm-
schutzmaßnahmen. 

Weiterhin 
Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit  

 

Langfristig 
Einbau einer lärmoptimierten Asphaltdecke (LOA) 

 

 
Schutz der Aufenthaltsräume 

 
 
Z. B. eine Reduzierung von 70 
auf 50 km/h in der zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit kann 2 
dB bringen. 

Kann eine deutliche Verbesse-
rung der Geräuschsituation 
bringen. 

Bornheim-2013-6 
Merten + Walber-
berg (L 183) 
 

Bedingt durch den geringen Fahrbahnabstand der 
Gebäude sind aktive Lärmschutzmaßnahmen kaum 
realisierbar. 

Passive Maßnahmen 
In einem ersten Schritt Prüfung passiver Lärm-
schutzmaßnahmen. 

Weiterhin 
Reduzierung der Fahrgeschwindigkeit  

 

Langfristig 
Einbau einer lärmoptimierten Asphaltdecke (LOA) 

 

 
 
Schutz der Aufenthaltsräume 

 
 
 

Kreisel an den Ortseingängen, 
Geschwindigkeitsüberwa-
chung 

Kann eine deutliche Verbesse-
rung der Geräuschsituation 
bringen. 

Bornheim-2013-7 
Ortsdurchfahrt 
Bornheim (Königs-
str./Bonner Str.8) 

Aktive Lärmschutzmaßnahme wegen geringem Fahr-
bahnabstand kaum realisierbar. 

Verkehrslenkende Maßnahme 
Im Kernbereich Einbahnstraßenregelung in der Er-
probungsphase, weitere Maßnahmen am Hellen-
kreuz, Apostelpfad, Wallraffstraße geplant. 
 

Passive Maßnahmen 
Deshalb sollte hier in einem ersten Schritt die Mög-
lichkeit passiver Lärmschutzmaßnahmen geprüft 
werden. 

Weiterhin 
Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit  

Langfristig 
Einbau einer lärmoptimierten Asphaltdecke (LOA) 

Reduzierung der Verkehrs-
menge durch die Einbahnstra-
ße und Verkehrsverdrängung 
gem. Verkehrsmodell D1, D 
1.1,  wodurch eine Einhaltung 
der Auslösewerte (LDEN von 70 
dB(A) oder ein LNight von 
60 dB(A) erreicht wird 

Schutz der Aufenthaltsräume 

 

 

Von 50 auf 30 km/h bzw. am 
Servatiusweg auf 20 km/h 
 
Kann eine deutliche Verbesse-
rung der Geräuschsituation 
bringen. 

92/118



Stadt Bornheim - Lärmaktionsplan Stufe 2 Seite 68 von 73 
KRAMER Schalltechnik GmbH 

Lärmaktionsplanung Nr. 13 04 001/01 vom 23. Juli 2014  

Teilaktionsplan Maßnahmenvorschläge Wirksamkeit der Maßnahme 

Bornheim-2013-8 
Hersel + Uedorf + 
Widdig (Stadtbahn-
linie 16) 

Aktive Lärmschutzeinrichtung an der Stadtbahnlinie 
16 
Errichtung einer Lärmschutzeinrichtung (LS-Wand) di-
rekt an der Bahntrasse. Die Länge sollte deutlich über 
den Bereich der Betroffenen hinausgehen. Ggf. ist ei-
ne Schallschutzmaßnahme unter Einbeziehung der L 
300 möglich. 

Weiterhin 
Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 
 

 

Passive Maßnahmen 
Falls aus örtlichen Gründen (Bahnübergang) 
und/oder wegen der geringen Anzahl Betroffener 
wirtschaftliche Gründe keinen aktiven Lärmschutz zu-
lassen, sollte hier in einem ersten Schritt die Möglich-
keit passiver Lärmschutzmaßnahmen geprüft werden. 

 

Einhaltung der Auslösewerte 
(LDEN von 70 dB(A) oder ein 
LNight von 60 dB(A) wird er-
reicht oder überschritten)  
 
 
 
 

Nach Angaben der Anwohner 
zu hohe Beschleunigungs- 
und Bremsvorgänge 

 

Schutz der Aufenthaltsräume 

 

Bornheim-2013-9 
Waldorf + Merten + 
Walberberg (Stadt-
bahnlinie 18) 

Aktive Lärmschutzeinrichtung an der Stadtbahnlinie 
18 
Errichtung einer Lärmschutzeinrichtung (LS-Wand) di-
rekt an der Bahntrasse. Die Länge sollte deutlich über 
den Bereich der Betroffenen hinausgehen.  

 

Passive Maßnahmen 
Falls aus örtlichen Gründen (Bahnübergang) 
und/oder wegen der geringen Anzahl Betroffener 
wirtschaftliche Gründe keinen aktiven Lärmschutz zu-
lassen, sollte hier in einem ersten Schritt die Möglich-
keit passiver Lärmschutzmaßnahmen geprüft werden. 

 

Einhaltung der Auslösewerte 
(LDEN von 70 dB(A) oder ein 
LNight von 60 dB(A) wird er-
reicht oder überschritten)  
 
 

 
 
Schutz der Aufenthaltsräume 

 

Bornheim-2013-10 
Dersdorf + Ortslage 
Bornheim + Rois-
dorf (Stadtbahnlinie 
18) 

Aktive Lärmschutzeinrichtung an der Stadtbahnlinie 
18 
Errichtung einer Lärmschutzeinrichtung (LS-Wand) di-
rekt an der Bahntrasse. Die Länge sollte deutlich über 
den Bereich der Betroffenen hinausgehen.  

 

Passive Maßnahmen 
Es sollte in einem ersten Schritt die Möglichkeit pas-
siver Lärmschutzmaßnahmen geprüft werden. Dies 
gilt auch in Bereichen, wo aktive Maßnahmen z. B. 
aus örtlichen Gründe (Bahnübergang) nicht möglich 
sind. 

Einhaltung der Auslösewerte 
(LDEN von 70 dB(A) oder ein 
LNight von 60 dB(A) wird er-
reicht oder überschritten)  
 
 

 
 
Schutz der Aufenthaltsräume 
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Teilaktionsplan Maßnahmenvorschläge Wirksamkeit der Maßnahme 

 
Bornheim-2013-11 
Sechtem (Bahn-
strecke Köln - 
Bonn) 

 

Aktive Lärmschutzeinrichtung an der Bahnstrecke 
Köln - Bonn 
Erhöhung und ggf. Ergänzung der Lärmschutzeinrich-
tungen direkt an der Bahntrasse. Die Länge sollte 
deutlich über den Bereich der Betroffenen hinausge-
hen.  

Passive Maßnahmen 
In einem ersten Schritt sollte die Möglichkeit passiver 
Lärmschutzmaßnahmen geprüft werden. 

 

Einhaltung der Auslösewerte 
(LDEN von 70 dB(A) oder ein 
LNight von 60 dB(A) wird er-
reicht oder überschritten)  
 
 
 
 
Schutz der Aufenthaltsräume 

 

Bornheim-2013-12 
Roisdorf + Ortslage 
Bornheim (Bahn-
strecke Köln - 
Bonn) 

Aktive Lärmschutzeinrichtung an der Bahnstrecke 
Köln - Bonn 
Errichtung einer Lärmschutzeinrichtung (LS-Wand) di-
rekt an der Bahntrasse. Die Länge sollte deutlich über 
den Bereich der Betroffenen hinausgehen.  

Passive Maßnahmen 
In einem ersten Schritt sollte die Möglichkeit passiver 
Lärmschutzmaßnahmen geprüft werden.. 

Einhaltung der Auslösewerte 
(LDEN von 70 dB(A) oder ein 
LNight von 60 dB(A) wird er-
reicht oder überschritten)  
 
 
 
Schutz der Aufenthaltsräume 
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Anhang  

 
Lärmschutz an bestehenden Straßen (Lärmsanierung) 

In Nordrhein-Westfalen gewährt der Straßenbaulastträger Bundesrepublik Deutsch-
land für bestehende Bundesfernstraßen (Autobahnen und freie Strecke von Bundes-
straßen) oder das Land Nordrhein-Westfalen für seine Landesstraßen Lärmschutz 
(sog. Lärmsanierung) im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel. Die 
Lärmsanierung dient der Verminderung der Lärmbelastung an bestehenden Straßen, 
ohne dass eine bauliche Änderung der Straße erfolgt ist; es geht um die Bewältigung 
einer durch die verkehrliche und bauliche Entwicklung „gewachsenen“ und „verfestig-
ten“ Situation. 
 
Die Regelungen zum Verfahrensablauf ergeben sich aus den Richtlinien für den Ver-
kehrslärmschutz an Bundesfernstraßen in der Baulast des Bundes - VLärmSchR-97 
in Verbindung mit den Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen - Ausgabe 1990 
(RLS-90). 
 
Voraussetzungen 

Eine der Grundvoraussetzungen ist, dass der Beurteilungspegel einen der maßgebli-
chen Immissionswerte der Lärmsanierung in Abhängigkeit von der Gebietskategorie 
überschreitet. Zur Einschätzung der Lärmsituation werden die Beurteilungspegel mit 
dem aktuellen Verkehrsaufkommen nach dem in den RLS-90 vorgeschriebenen Ver-
fahren berechnet und den festgelegten Immissionswerten gegenübergestellt. 
 
Tabelle: Maßgebliche Immissionswerte der Lärmsanierung für Bundesfern-

straßen 

Kategorie Immissionswerte  

der Lärmsanierung 

in dB(A) 

Tag Nacht 

Krankenhäuser, Schulen, Kur-, Altenheime, reine 
und allgemeine Wohngebiete, Kleinsiedlungsgebiete 

67 57 

Kern-, Dorf- und Mischgebiete 
 

69 59 

Gewerbegebiete 
 

72 62 

 
Die Art der zu schützenden Gebiete und Anlagen ergibt sich aus den Festsetzungen 
in den Bebauungsplänen. 
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Bewertung der Lärmsituation 

Anhand der Ergebnisse der lärmtechnischen Berechnung wird eine Einschätzung der 
Lärmsituation unter Beachtung weiterer formaler Zulässigkeitsvoraussetzungen vor-
genommen. 
 
Die wesentlichen Kriterien zur Bewertung sind: 
 
• Die Stärke der Lärmbelastung 
• Die Anzahl der Betroffenen 
• Die Art des Gebietes 
• Die Nutzung der betroffenen Flächen 
• Ausschluss-/Minderungsgründe 
 
Schallschutzmaßnahmen 

Lärmsanierung besteht in Maßnahmen an der Straße (aktiver Schallschutz) oder in 
Maßnahmen an der baulichen Anlage (passiver Schallschutz).  
 
Zu den aktiven Lärmschutzmaßnahmen gehören: 
 
• Wälle 
• Wände 
• Kombination aus Wall/Wand 
• lärmmindernde Fahrbahnoberflächen 
• Teil- und Vollabdeckungen, Einhausungen. 
 
Passive Lärmschutzmaßnahmen sind bauliche Verbesserungen an Umfassungsbau-
teilen schutzbedürftiger Räume. (z.B. Einbau von Schallschutzfenstern oder Lüftern). 
Aufwendungen für den passiven Lärmschutz können bis zu 75 v.H. erstattet werden. 
Erstattungsberechtigter ist der Eigentümer des Grundstücks mit der baulichen Anla-
ge, Wohnungseigentümer oder Erbbauberechtigte. Mieter und Pächter sind nicht er-
stattungsberechtigt. 
 
Die Bemessung des Umfangs der Lärmschutzmaßnahmen erfolgt auf der Grundlage 
der zukünftigen Verkehrsmenge (Prognose). 
 
Information zur Lärmsituation 

Jeder kann einen formlosen Antrag bzgl. der Überprüfung der Lärmsituation im Be-
reich seines Wohnhauses an die Straßenbauverwaltung richten. 
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Ablaufschema: Lärmschutz an bestehenden Straßen 

Im Rahmen der Lärmsanierung erfolgt zunächst die Bewertung der Lärmsituation 
nach den Vorgaben der Verkehrslärmschutzrichtlinien in Verbindung mit der Berech-
nungsvorschrift der Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen RLS-90 und - sofern 
die Zulässigkeitsvoraussetzungen erfüllt sind - die Ausarbeitung eines Maßnahmen-
konzeptes. 
 

Wer? Was? Wie? 

Ausgangssituation  
Bürger, Gemeinde, Politik, Stra-
ßenbauverwaltung 

Benennung eines konkreten 
Lärmproblems 

Eingabe, formloser Antrag 

Schritt 1  
Straßen.NRW 

Überprüfung der Lärmsitua-
tion 

Lärmtechnische Berechnung nach RLS-90; 
Zusammenstellung der Geobasisdaten und 
relevanter Informationen; Infrastrukturdaten 

Schritt 2  
Straßen.NRW 

Bewertung der Lärmbelas-
tung 

Auswertung der Lärmtechnischen Berech-
nung (Pegelhöhe, Zahl der Betroffenen, 
Gebietsnutzung, etc.);Vergleich mit den 
maßgeblichen Immissionswerten 

Schritt 3  
Straßen.NRW 

Bewertung der allgemeinen 
und rechtlichen Situation 

Prüfung von Ausschluss-/ Minderungsgrün-
den, ggf. Hinweis auf § 75 Abs. 2 VwVfG 
(NRW); sonstige Planerische Aktivitäten 

Schritt 4  
Straßen.NRW 

Entwicklung eines Maßnah-
menkonzeptes 

Sachgerechte Bewertung verschiedener 
Maßnahmenvarianten, dabei Berücksichti-
gung von Machbarkeit, Kosten, Nutzen und 
Zeithorizont; Variantenvergleich mit Wir-
kungsanalyse und Abwägung möglicher 
Maßnahmen; Berücksichtigung weiterer 
Planungs- bzw. Baumaßnahmen 

Schritt 5  
Straßen.NRW, MBV, BMVBS 

Abstimmung des Maßnah-
menkonzeptes auf Landes- 
bzw. Bundesebene 

 

Schritt 6  
Straßen.NRW 

Aufstellung des Vorentwurfs 
und des Bauwerksentwurfs 
und ggf. Einholung des Ge-
nehmigungsvermerks 

Detaillierte Ausarbeitung der Vorzugsvarian-
te und Festlegung des Zeithorizonts 

Schritt 7  
Straßen.NRW; TÖB; Gemeinde 

Schaffung von Baurecht und 
Sicherung der Finanzierung 

Klärung, ob „Fall unwesentlicher Bedeu-
tung“ oder ggf. Planfeststellungsverfahren, 
Antrag auf Befreiung; Grunderwerb; Ab-
stimmung mit Dritten; Aufnahme In das 
Bauprogramm 

Ziel  
Straßen.NRW 

Umsetzung Aktive Lärmschutzmaßnahmen; Passive 
Lärmschutzmaßnahmen: Benachrichtigung 
der Eigentümer hinsichtlich der Möglichkeit 
(Achtung: mind. 25 % Eigenanteil) 
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Anhang 2 

Maßnahmen und Planungen der Stadt Bornheim 

Aus der Auflistung der lärmverursachenden Straßen und Schienenwege wird schnell 
deutlich, dass diese weit überwiegend nicht in der Baulast der Stadt Bornheim ste-
hen und sich insofern Maßnahmen zur Lärmreduktion an diese Baulastträger richten 
müssen (Deutsche Bahn AG, Landesbetrieb Straßen.NRW, HGK). Es wird darauf 
hingewiesen, dass dort in der Regel freiwillige Lärmsanierungsprogramme bestehen, 
die durch ein gewisses Budget von Bund und Land gedeckelt sind. Es ist nicht er-
kennbar, dass darüber hinaus weitere Mittel zur Verfügung gestellt werden. Gleich-
wohl wird der abschließende Lärmaktionsplan den Baulastträgern mit der Aufforde-
rung zugeleitet werden, im Rahmen Ihrer Zuständigkeit die Lärmverhältnisse der 
Wohnbevölkerung deutlich zu verbessern. 
 
Die Stadt Bornheim ist als Straßenbaulastträger lediglich zuständig im Bereich des 
Teilaktionsplans Königstraße/Bonner Straße (Bornheim 2013-7). Der zurzeit als Teil-
aktionsplan definierte Abschnitt der Bonner Straße in Roisdorf liegt in der Zuständig-
keit von Straßen NRW (L 183). Nach Inbetriebnahme der L 183n ist einerseits mit ei-
ner kurzfristigen Herabstufung dieser Straße zu rechnen, andererseits dürften sich 
die Verkehrszahlen durch die neue Umgehungsstraße deutlich reduzieren. Es bleibt 
der Neubearbeitung des LAP vorbehalten, ob hier künftig noch ein Teilaktionsplan 
aufzustellen ist.  
 
Die Stadt Bornheim ist vor allem mit den Mitteln der Bauleitplanung gegen die Lärm-
problematik vorgegangen, unabhängig von der Baulastträgerschaft. Zu erwähnen 
sind hier insbesondere die Maßnahmen des integrierten Handlungskonzepts Königs-
traße und der Verkehrsmodells D1 und D 1.1 und die Umsetzung in den zugehörigen 
Bebauungsplänen Bo 13 und Bo14. Verwiesen wird in dem Zusammenhang auch auf 
Verkehrsentlastungen durch die große Ortsumgehung Bornheim (L118-L281-L192), 
die Verkehrsspange Fußkreuzweg-Apostelpfad, die Einbahnstraßenregelung im Ort-
szentrum Bornheim, die im FNP dargestellte Anbindung der K 42 (Sechtemer Weg)  
an die L192 und die geplante L190n in Sechtem. Diese Maßnahmen sind teilweise 
umgesetzt, zum Teil noch in Planung. 
 
Darüber hinaus sind in vielen Bebauungsplänen, die an stark befahrene Straßen o-
der Schienenwege angrenzen, auf Grundlage von eigenen Lärmgutachten Lärm-
schutzmaßnahmen festgesetzt worden.  Aber auch grundlegende Planungen im FNP 
wie schienennahes Wohnen, Verzahnung von Wohnen und Arbeiten und der Schutz 
heute noch lärmarmer Bereiche (Freiflächenkonzept im FNP) tragen zur Lärmminde-
rung bei. 
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Anregungen von Baulastträgern und Stellungnahmen hierzu 
 
Landesbetrieb Straßen NRW 
Der Landesbetrieb nimmt die Vorschläge zur Lärmaktionsplanung zur Kenntnis, erteilt aber 
kein Einvernehmen. In dem Zusammenhang wird auf die eigenen Lärm-Berechnungsmetho-
den, Ermittlung von Betroffenheiten und Finanzierung von Lärmschutzmaßnahmen verwie-
sen. Es erfolgt der Hinweis, dass jeder Betroffene nach einem standardisierten Verfahren die 
Durchführung von Lärmschutzmaßnahmen beim Landesbetrieb beantragen kann. 
 
Stellungnahme 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Der Lärmaktionsplan ist behördenver-
bindlich. Der Landesbetrieb hat die Inhalte bei allen Planungen und Maßnahmen zu berück-
sichtigen. 
 
 
Deutsche Bahn AG (DB AG) 
Die DB beschreibt in Ihrer Stellungnahme zunächst, dass es bestimmte rechtliche Rahmen-
bedingungen bei der Umsetzung von Lärmschutzmaßnahmen zu berücksichtigen gilt. Grund-
lage bilde die Verkehrslärmschutzverordnung, in der vorgegeben ist, dass generell vom be-
rechneten Lärm ein „Schienenbonus“ von -5 dB(A) abgezogen würde. Da dieser Abzug bei 
der Berechnung der Lärmwerte des Lärmaktionsplans nicht angewandt würde, fielen die 
Lärmwerte deutlich höher aus. Gleichwohl beabsichtige die Bahn, den Schienenverkehrslärm 
bezogen auf das Jahr 2000 bis 2020 zu halbieren (-10 dB (A). 
 
Im Weiteren wird darauf eingegangen, dass der Streckenabschnitt Brühl-Alfter im freiwilligen 
Lärmsanierungsprogramm der Bahn in der Priorität so weit hochgestuft wäre, dass inzwi-
schen die Grundlagenermittlung für Lärmschutzmaßnahmen auch in Bornheim beauftragt 
sei. 
 
Darüber hinaus erfolgen Ausführungen über geplante und bereits durchgeführte Lärm-
schutzmaßnahmen an der Schallquelle (Gleise, Wagons). 
 
Stellungnahme 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Der Lärmaktionsplan ist behördenver-
bindlich. Die DB AG hat die Inhalte bei allen Planungen und Maßnahmen zu berücksichtigen. 
Ab 2018 soll zudem der oben genannte Schienenbonus abgeschafft werden, so dass die 
Bahn hier zu einer Neubewertung kommen muss. Auf diesen Sachverhalt soll die DB AG 
gesondert hingewiesen werden. 
 
 
Häfen- und Güterverkehr Köln (HGK) 
Die HGK hält die Errichtung von Lärmschutzwänden an den Stadtbahnlinien 16 und 18 nicht 
für zweckmäßig, da so an Bahnübergängen kein Schallschutz erreicht werden kann und die 
Errichtung einer Lärmschutzwand zwischen der Linie 16 und der L300 möglicherweise das 
Lärmproblem sogar verschärfen könnte. Darüber hinaus erfolgen Angaben über durchge-
führte Lärmschutzmaßnahmen an der Schallquelle (Gleise, Wagons, Fahrgeschwindigkeit). 
Da der HGK anders als der DB AG keine Bundesmittel für den Lärmschutz zur Verfügung 
gestellt werden, wird angeregt, dass sich die Stadt hier für eine Änderung z.B. über die 
kommunalen Spitzenverbände einsetzt. 
 
Stellungnahme 
Die L 300 ist aufgrund ihrer Verkehrsbelastung nicht Gegenstand der Lärmaktionsplanung 
der 2. Stufe (< 3 Mio. KFZ/a). Gleichwohl wird es seitens der Stadt als zielführend angese-
hen, einen möglichen Lärmschutz nicht zwischen Linie 16 und L 300, sondern zwischen der 
L 300 und den Ortschaften zu platzieren. Es sollte daher angeregt werden, dass die HGK 
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gemeinsam mit dem Landesbetrieb Straßen NRW die Voraussetzungen zur Errichtung von 
Lärmschutzanlagen prüft. 
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Anregungen der Straßenverkehrsbehörde und Stellungnahme hierzu 
 
 
Teilaktionsplan Maßnahmenvorschlag Stellungnahme 

Bornheim 2013-3 (L118 u. 
L183) 

Reduzierung der zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit 

Tempo 50 km/h ist innerorts 
Bestand, Änderung bedingt 
straßenverkehrsrechtliches 
Anhörungsverfahren 

Bornheim 2013-4 (L182, 
Brenig, Rankenberg bis 
Ortsende) 

Reduzierung der zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit 

Der Bereich liegt innerorts, 
70 km/h bzw. 50 km/h am 
Berg ist Bestand, Änderung 
bedingt 
straßenverkehrsrechtliches 
Anhörungsverfahren 

Bornheim 2013-5 (L 183 in 
Dersdorf und Waldorf) 

Reduzierung der zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit 

Tempo 50 km/h ist innerorts 
Bestand, Änderung bedingt 
straßenverkehrsrechtliches 
Anhörungsverfahren 

Bornheim-2013-6 (L183 in 
Merten und Walberberg 

Reduzierung der zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit 

Tempo 50 km/h ist innerorts 
Bestand, Änderung bedingt 
straßenverkehrsrechtliches 
Anhörungsverfahren 

Bornheim-2013-7 
(Ortsdurchfahrt Bornheim u. 
Roisdorf 

Reduzierung der zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit 

Tempo 50 km/h, teilweise 
Tempo 30 km/h ist innerorts 
Bestand, Änderung bedingt 
straßenverkehrsrechtliches 
Anhörungsverfahren 

 
 
Stellungnahme 
 
Es wird empfohlen, die angeregten straßenverkehrsrechtlichen Anhörungsverfahren zur 
Überprüfung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit durchzuführen. Das Anhörungsverfahren 
in Dersdorf ist bereits beschlossen worden. 
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Anregungen von Bürgerinnen und Bürgern und Stellungnahmen hierzu 
 
Anregung 1 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
es ist schön, das sich die Bürger der Stadt Bornheim hier mit Vorschlägen zur Umsetzung der gesetz-
lichen Vorgaben beteiligen können. Ich unterbreite Ihnen folgende Vorschläge zur Lärmreduzierung im 
Bereich Uedorf an der L 300: 
 
1. Kontrolle der vorgegebenen Geschwindigkeitsbegrenzung. Wird bisher leider nur in einem Bereich 
am Bahnhof Uedorf, an der Verkehrsinsel vorgenommen. Hier wird jedoch wegen der Fahrbahnveren-
gung zwangsweise langsam gefahren. Die meisten Fahrzeuge, die von dort aus in Richtung Bonn 
fahren, beschleunigen hinter dem Bahnhof Uedorf und halten sich weder an die vorgegebenen Ge-
schwindigkeiten von 50 km/h bzw. 70 km/h. Die in Richtung Köln fahrenden Fahrzeuge bremsen die 
überhöhte Geschwindigkeit erst kurz vor Erreichen der Verkehrsinsel ab. Die effektivere Lösung ist 
hier eine Kontrollstelle an der Einmündung Bornheimer Str. auf die L300. Das wurde vor etlichen Jah-
ren bereits gemacht. Warum dieser Kontrollpunkt aufgegeben wurde, ist nicht nachvollziehbar. Fahr-
zeuge, die mit einer Geschwindigkeit von 50 km/h fahren, sind sehr viel leiser als die schneller fahren-
den. 
 
2. Eine Möglichkeit wäre noch die permanente Geschwindigkeitsüberwachung. Der Standort eines 
"Starenkastens" spricht sich in der Regel sehr schnell  rund und somit würden sich die meisten Auto-
fahrer an die vorgegebene Geschwindigkeitsbegrenzung halten. 
 
3. Natürlich wäre "Flüsterasphalt" auch eine Lösung.  Für die Anwohner wäre das eine tolle Sache. Es 
ist mir jedoch klar, dass hierfür kein Geld vorhanden ist. 
 
4. Stadtbahn Linie 16 . Auch hier wäre eine Begrenzung der Geschwindigkeit sehr effektiv. Die Bah-
nen fahren teilweise mit ca. 100 km/h Richtung Köln und überqueren bremsend den Bahnübergang 
L300 / Uedorfer Weg. ( Informationsquelle: Fahrer der Stadtbahnlinie 16 ) Auf meine Initiative im Au-
gust 2013 hin  hat das Abschleifen der Schienen im September 2013 viel gebracht. Jedoch wird es in 
letzter Zeit wieder lauter. ( Bis zu 90 dB ). Wenn jedoch Wartungsarbeiten oder Reparaturen seitens 
der HGK vorgenommen werden und die Bahnen deshalb nur ca. 50 km/h fahren liegt die verursachte 
Lautstärke bei 60 dB. 
 
Ich hoffe, auch im Interesse der Uedorfer Bürger, mit meinen Vorschlägen etwas zur Lärmreduzierung 
in Uedorf beigetragen zu haben. 
Über Ihre Resonanz würde ich mich sehr freuen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Stellungnahme 
 
Zu den Punkten 1 und 2 werden Straßenverkehrsbehörde und Polizei informiert und gebe-
ten, im Rahmen ihrer Möglichkeiten die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen zu 
überwachen. Punkt 3 liegt in der Zuständigkeit des Landesbetriebs Straßen NRW. Dieser 
wurde informiert. Siehe hierzu auch die Stellungnahme des Landesbetriebs. Punkt 4 wurde 
seitens der HGK überprüft. Siehe hierzu deren Stellungnahme. 
 
 
Anregung 2 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
Ist auch der Abschnitt L183 Robert Stolz Straße in Merten Richtung Brühl und Bornheim berücksich-
tigt? Hier ist nachts und tagsüber Lärm, da die Autos meist mit 70 km/h und mehr durchbrettern und 
von Bornheim kommend schon mindestens mit 60 km/h. Der damals angeblich lärmabhaltende Wall 
Robert Stolz Straße schützt die direkt dahinterliegenden Häuser gar nicht.  
 
Mit freundlichen Grüße  
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Stellungnahme 
 
Zur Anregung 2 werden Straßenverkehrsbehörde und Polizei informiert und gebeten, im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen zu überwa-
chen. 
 
 
Anregung 3 
 
Schönen guten Tag, 
 
welches Verkehrsaufkommen haben Sie für die K33 ermittelt? 
 
beste Grüße 
 
Stellungnahme 
 
Die Lärmkarten wurden vom Land NRW für Straßen mit einem Verkehrsaufkommen von 
mehr als 3 Millionen KFZ pro Jahr erstellt. Hierunter fällt die K 33 nicht, es sind folglich ge-
ringere Verkehrszahlen. Die K 33 ist eine Kreisstraße. Falls näherte Informationen benötigt 
werden, sind diese ggf. beim Straßenverkehrsamt des Rhein-Sieg-Kreises erhältlich. 
 
 
Anregung 4 
 
Anlage zu meiner mail an umwelt@stadt-bornheim.de betreffend Lärmaktionsplan 
 
Der gestrigen Presse entnehme ich, dass ein Lärmaktionsplan bis zum 30. September zur öffentlichen 
Einsichtnahme ausliegt. Da wir heute in Urlaub fahren und erst am 08.10. wieder zurück sein werden, 
schaffen wir es leider nicht, den Plan einzusehen. Deshalb schreiben wir  Ihnen, zumal aus dem Arti-
kel auch hervorgeht, dass Vorschläge schriftlich zu machen sind. 
 
Uns geht es darum, zum wiederholten Male darauf hin zu weisen, dass die sogenannte öffentliche 
Hand sich nicht nur auf die Lärmbelästigung durch Flug- Straßen und Eisenbahnlärm und deren Be-
kämpfung konzentrieren sollte, sondern es vielerlei andere, im Nachbarschaftsbereich liegende Lärm-
belästigungen, zum Beispiel durch Motorenlärm oder durch Tiere ( mehrere Hähne, Truthähne, Pfaue 
und Schafe ) gibt, die das Maß der vorgenannten Störquellen oftmals und dann auch erheblich über-
steigen. 
 
Das ist zumal dann der Fall, wenn die Störungen in aller Regel den ganzen Tag über keine 9 Meter 
von unserem Wohnhaus geschehen und uns auf Grund der dadurch entstandenen gesundheitlichen 
Probleme oftmals nur die Flucht bleibt. 
 
Wir hoffen sehr, dass Sie diese Aspekte in Ihren Aktionsplan mit einbeziehen. 
 
Zur Verdeutlichung dieses Problems folgendes: 
Als Monteure der Firma Dänisches Möbelhaus aus Hürth bei unserer Tochter im ersten Stock neue 
Möbel montierten und sie Zeugen dieser Belästigungen wurden, sagte einer „ dann lieber an der Bahn 
wohnen, als dieses Geschrei zu ertragen.“ 
 
Stellungnahme 
 
Die beschriebene Lärmsituation ist sicher unbefriedigend, wird aber nicht von den Regularien 
der EU-Umgebungslärmrichtlinie und der Lärmaktionsplanung erfasst. Grundlage bildet hier 
das Landesimmissionsschutzgesetz, dessen Einhaltung von der Stadt Bornheim als allge-
meine Ordnungsbehörde überwacht wird. Die Anregung ist daher an die betreffende Stelle 
weitergeleitet worden. 
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Anregung 5 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

  
in dem LAP der Stadt Bornheim fehlen meiner Meinung nach zwei wichtige Punkte:  

  
1.) Maßnahmen gegen Lärmbelästigung durch Schrotthändler und 2.) durch Freizeitpiloten mit Gy-
rocoptern. 

  
Sachverhalt: täglich (außer sonntags) und "Rund um die Uhr" patrouillieren auf Walberberger Stra-
ßen Schrotthändler (und wohl auch anderen Ortsteilen von Bornheim) in ihren schrottreifen Trans-
portern (viele mit Kurzzeitkennzeichen, roter 06er Händler Nummer oder zugelassen in Rumänien, 

Bulgarien, Ukraine, Baltikum etc.) und lassen dabei in voller Lautstärke eine Melodie per externen 
Lautsprechern abspielen. Da alle dieselbe Melodie spielen und zwar täglich zwischen 3-10 Mal ist 
dies nicht nur eine unzumutbare Lärmbelästigung, sondern treibt den unfreiwilligen Zuhörer auch 

langsam aber sicher in den Wahnsinn. Das Ordnungsamt bzw. die Polizei hat doch bestimmt meh-
rere Möglichkeiten hier etwas zu unternehmen. Lärmbelästigung, Umweltverschmutzung, unzuläs-
siges Fahren mit roter 06er Nummer, Fahren ohne Betriebserlaubnis usw... Für Walberberg würde 

das eine erhebliche Lärmreduzierung bedeuten; auf jeden Fall mehr als jeder Flüsterasphalt o. ä. 
auf Bundesautobahnen oder Geschwindigkeitsreduzierungen auf Landstraßen. 
  
Weiterhin bitte ich Sie, die Überfluggenehmigung der Firma Gyrosky (http://gyrosky.de/#contact) 

etwas einzuschränken, da bei schönem Wetter und insbesondere an Sonn- und Feiertagen die Hob-
bypiloten immer wieder Runden über Walberberg drehen und meiner Frau aus geringer Höhe beim 
Sonnenbaden in den Ausschnitt schauen. Das Fluggerät mag ja allen Vorschriften entsprechen, 

aber wenn sonntags schon kein Schrotthändler Lärm macht, muss ja nicht noch der Gyrocopter 
stündlich über Walberberg kreisen, und dies in einer Lautstärke, so dass eine Unterhaltung nicht 
mehr möglich ist. Vielleicht kann ja ein Schalldämpfer montiert oder Walberberg an Sonn- und 

Feiertagen nicht überflogen werden. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
 

Stellungnahme 
 
Die beschriebene Lärmsituation ist sicher unbefriedigend, wird aber nicht von den Regularien 
der EU-Umgebungslärmrichtlinie und der Lärmaktionsplanung erfasst. Grundlage bildet hier 
das Landesimmissionsschutzgesetz, dessen Einhaltung von der Stadt Bornheim als allge-
meine Ordnungsbehörde überwacht wird. Die Anregung ist daher an die betreffende Stelle 
weitergeleitet worden. 
 
 
Anregung 6 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
mit Interesse habe ich in den Medien und im Internet Ihr Vorhaben betr. einer Lärmaktions-
planung verfolgt. 
Bereits in 01/2014 hatte ich in dieser Sache – Verkehrssituation auf der L 183 in Dersdorf –  
unserem Ortsvorsteher Herrn Ewald Keils ein Schreiben zu kommen lassen. Siehe Anhang. 
Herr Keils hat diesbezüglich am 15.05.2014 einen Antrag an den Verkehrs- und Planungsaus-
schuss/Stadtentwicklung unter Vorlage 351 formuliert. 
Ich bitte Sie die Vorstellungen der Grünewaldstraße-Anlieger betr. einer Verkehrsberuhigung 
in Ihren Lärmaktionsplan aufzunehmen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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Stellungnahme 
 
In der Sitzung am 14.05.2014 ist die Durchführung eines straßenverkehrsrechtlichen Anhö-
rungsverfahrens zur Überprüfung der Regelungen zur zulässigen Höchstgeschwindigkeit 
einstimmig beschlossen worden.  
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Umweltausschuss 11.11.2014 
 
  öffentlich  Vorlage Nr. 622/2014-SUA 

    Stand 10.10.2014 
 
Betreff Antrag der CDU-Fraktion vom 09.10.2014 betr. Umweltschutzpreis 
 
Beschlussentwurf 
 
Der Umweltausschuss beschließt,  

• den Umweltpreis 2015 speziell für Kinder-, Jugend- und Schülergruppen auszuloben,  
• beauftragt den Bürgermeister, die erforderlichen finanziellen Mittel bei Firmen, Partei-

en, Verbänden, Organisationen etc. einzuwerben und 
• nach Vorliegen eines Mindestbudgets von etwa 1.000 € das Bewerbungsverfahren für 

die Preisverleihung zeitnah durchzuführen. 
 
Sachverhalt 
 
Grundsätzlich bestehen keine Bedenken, den Umweltpreis unter ein bestimmtes Motto zu 
stellen oder auf eine bestimmte Zielgruppe einzuschränken. 
 
Nach den Vergaberichtlinien für den Umweltpreis der Stadt Bornheim besteht dieser aus 
einer Urkunde und einer Geldprämie. Bei den letzten Preisverleihungen war man von einem 
Mindestbudget von etwa 1.000 € ausgegangen. In den vergangenen Jahren ist es trotz Wer-
bung über die Medien nicht gelungen, diesen Betrag einzusammeln. Die Vergabe des Um-
weltpreises hing immer von großzügigen Einzelspenden ab.  
 
Insofern wird zunächst davon ausgegangen, dass der Antrag, der im Ausschuss am 
11.11.2014 beschlossen werden soll, auf das Jahr 2015 zielt. Wenn der Beschluss wie vor-
gesehen erfolgt, wird die Verwaltung umgehend über die Medien und bei entsprechenden 
Firmen, Organisationen und Verbänden um Spenden werben. Der Preis sollte aber tatsäch-
lich erst dann beworben werden, wenn auch entsprechende Geld-Eingänge erfolgt sind. Im 
Haushalt 2015/16 sind aus Gründen der Haushaltssicherung keine Mittel veranschlagt. 
 
Ergänzend wird darauf verwiesen, dass nicht der Umweltpreis, sondern lediglich die Bewer-
bung um den RWE-Klimapreis wegen des laufenden Konzessionierungsverfahrens ausge-
setzt wurde. Das hier 2011 seitens der Politik eine Verknüpfung zwischen Umweltpreis und 
RWE-Klimapreis empfohlen wurde, war hiervon unabhängig. Nach dem bekannten Ausgang 
des Konzessionierungsverfahrens Strom dürfte eine erneute Bewerbung um den RWE-
Klimapreis zwecklos sein. 
 
Anlagen zum Sachverhalt 
Antrag 
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Fraktionsbüro: Rathaus Bornheim, Alter Weiher 2, 53308 Bornheim, Tel.: 02222/945510 – Fax: 02222/945511 
Volksbank Bonn-Rhein-Sieg - Kto.-Nr. 114 625 019 - BLZ 380 601 86 

 
 
An den Vorsitzenden 
des Ausschusses für Umwelt 
Herrn  Dr. Kuhn 
Rathausstraße 2 
 
53332 Bornheim 
 
 

29.09.2014 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Kuhn, 
 
bitte nehmen Sie folgenden Antrag auf die nächste Tagesordnung des Ausschusses für Umwelt: 
 
Beschlussentwurf: 
 
Der Bürgermeister wird beauftragt wieder einen Umweltschutzpreis auszuloben, in diesem Jahr 
speziell für Kinder, Jugend- und Schülergruppen. Die erforderlichen finanziellen Mittel sollen bei  
Firmen, Parteien, Verbänden , Organisationen etc.  zeitnah durch den Bürgermeister generiert 
werden.  
 
Gründe: 
 
Bislang wurde der Umweltschutzpreis der Stadt Bornheim immer offen, also für alle Bürgerin-
nen/Bürger  bzw. Organisationen ausgeschrieben. Mit einer Schwerpunktsetzung könnte in die-
sem Jahr konkret ein spezieller Teil der Bürgerschaft angesprochen werden, der bislang noch  nicht 
so im Fokus stand. 
 
Als Adressat für den diesjährigen  Umweltpreis sollten  
 
-Kindergärten 
-Schülerinnen/Schüler und Schulen 
-Jugendgruppen  
 
im Stadtgebiet angesprochen werden. Nachdem der Umweltpreis in den letzten Jahren wegen der 
laufenden Konzessionierungsverfahren nicht verliehen wurde, steht dem nach Beendigung dieser 
Verfahren nun nichts mehr im Wege. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
gez. Bernd Marx  gez. Gabriele Kretzschmer 

Wir in Bornheim. 

CDU-Fraktion im Rat der Stadt Bornheim 
Bernd Marx 
Parkstr.65, 
53332 Bornheim 
E-Mail:nc-marxbe2@netcologne.de 
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Umweltausschuss 11.11.2014 
Ausschuss für Stadtentwicklung 12.11.2014 
 
  öffentlich  Vorlage Nr. 641/2014-SUA 

    Stand 15.10.2014 
 
Betreff 
 

Mitteilung betr. Erweiterung/ Errichtung von Mobilfunksendeanlagen im 
Stadtgebiet 

 
Sachverhalt 
 
Der Stadt Bornheim ist im Rahmen der freiwilligen Mobilfunkvereinbarung zwischen den 
kommunalen Spitzenverbänden und den Mobilfunkbetreibern die beabsichtigten Erweiterun-
gen folgender Anlagen mitgeteilt worden. 
 
Erweiterung folgender Standorte der T-Mobile mit LTE-Technik 

• Hersel, Erfurter Straße 
• Roisdorf, Brunnenallee 
• Sechtem, Straßburger Straße und Keldenicher Straße 

 
Die Verwaltung hat den Mobilfunkbetreibern mitgeteilt, dass seitens der Stadt keine Beden-
ken hiergegen vorliegen, da die Erweiterungen im Einklang mit der Mobilfunkleitlinie der 
Stadt stehen. 
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Umweltausschuss 11.11.2014 
 
  öffentlich  Vorlage Nr. 645/2014-SUA 

    Stand 20.10.2014 
 
Betreff 
 

Anfrage der RM Krüger und Roitzheim vom 17.10.2014 betr. Benutzung von 
ehemaligen Eisenbahnschwellen 

 
Sachverhalt 
 
Die Anfrage bezieht sich einerseits auf die Zulässigkeit von alten Bahnschwellen als Bauma-
terial und andererseits auf die Zulässigkeit von Zäunen im Landschaftsschutzgebiet.  
 
Bei der Bauaufsicht ist der Zaun bereits bekannt. Grundsätzlich dürfen Landwirte zwar Ein-
friedigungen errichten. Wegen der nicht zulässigen Verwendung von alten Bahnschwellen 
als Baumaterial hat die Bauaufsicht den Vorgang jedoch an das zuständige Amt für techni-
schen Umweltschutz des Rhein-Sieg-Kreises weitergeleitet.  
 
Gemäß Landschaftsplan dürfen im Landschaftsschutzgebiet keine baulichen Anlagen errich-
tet werden, dazu zählen auch Zäune und andere Einfriedigungen. Allerdings sind ortsübliche 
Weidezäune von diesem Verbot ausgenommen. Eine Nachfrage bei der Unteren Land-
schaftsbehörde hat ergeben, dass Eisenbahnschwellen als Pfähle für einen Weidezaun nicht 
ortsüblich sind. Abgesehen von einer Beeinträchtigung des Naturhaushalts durch die Impräg-
nierung springe der Zaun visuell stark ins Auge und beeinträchtige dadurch auch das Land-
schaftsbild. Daher wird sich die Untere Landschaftsbehörde bezüglich des weiteren Verfah-
rens mit dem Amt für technischen Umweltschutz in Verbindung setzen. 
 
Anlagen zum Sachverhalt 
Anfrage 
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Ute Krüger      Frank Roitzheim 
Schützenstrasse 79     Enggasse 
53332 Bornheim-Walberberg   53332 Bornheim-Walberberg  
 
 
        Bornheim, den 17.10.2014  
  
  
 
 
An den Vorsitzenden  des      
Umweltausschusses  
Dr. Arnd Jürgen Kuhn         
 
Postfach 1140   
53332 Bornheim 
 
 
Anfrage  für die Sitzung des nächsten Umweltausschusses 
Benutzung von ehemaligen Eisenbahnschwellen 
  
 
Sehr geehrter Herr Kuhn, 
 
hiermit bitten wir Sie, nachfolgende Anfrage in die nächste Sitzung 
des Umweltausschusses aufzunehmen: 
 
 
Wir bitten den Bürgermeister, mitzuteilen, ob und unter welchen Bedingungen 
ehemalige Eisenbahnschwellen als Pfosten für Pferdekoppeln verwendet werden  
dürfen und ob es da Unterschiede gibt, ob der entsprechende Bereich als „normale“ 
landwirtschaftliche Fläche und/oder Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen ist. 
 
Auf dem Bereich südlich der Verbindungsstraße von Coloniastraße und Rheindorfer 
Burgweg  wurde eine Pferdekoppel mit Pfosten aus ehemaligen Eisenbahnschienen 
angelegt. Da diese für ihren ursprünglichen Einsatz erheblich mit Chemikalien 
behandelt wurden, und diese Chemikalien an Boden und Umgebung abgeben,  
ist für uns die Frage, ob diese so einfach eingesetzt werden dürfen. 
  
  
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Ute Krüger      Frank Roitzheim 
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